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DIie evangelıschen Landeskırchen

1 utherisch reformiılert unlert In Deutschland‘

Fın besonderes Kennzeıiıchen der konfessionellen Landschaft Deutschlands
sınd dıe evangelıschen Landeskırchen Ihese sınd JTerrıtorialkırchen, dıe AUS

der RKeformatıon des 16 Jahrhunderts hervorgegangen SINd. S1e sınd VON 1ıh-
1C1I11 Bekenntnisstand her Iutherisch Oder reformıert, bzw. Urc dıe Union der
beiden Iradıtiıonen entstanden. Ungefähr e1in Drittel der deutschen Bevölke-
LUNS Oder }°} Mıllıonen Menschen sınd Mıtgliıeder d1eser Landeskırchen (ca
eın Wwelteres Drittel 1St römisch-katholısc arubDer hinaus ehören dıe
300 0080 Menschen entweder einer der klassıschen evangelıschen Freikiırchen

W1IE Methodisten, Baptısten und Mennoniıten Oder aber kleinen selhststän-
1gen lutherischen und reformIıierten Freikiırchen Freikiırchen en VON

den Landeskırchen EeuUuflc unterschledene Urganısationsformen. Der tol-
gende Beıtrag stellt die Landeskırchen VOL.

/u den wichtigen theologischen Errungenschaften des Jahrhunderts
schö dıe Entdeckung, dass die Inner-reformatorıschen Unterschlede keine
kırchentrennende edeutung mehr en muUussen. In Lehrgesprächen ONN-
ten die beteilıgten lutherischen, reformıerten und unlıerten Kırchen Europas
und damıt auch die deutschen Landeskırchen erkennen, dass 1E€ er
Unterschliede In theologischem Denken und kırchlichem Handeln In ZEeNTL-
ralen Grundpositionen übereinstimmen und geme1insam AUS der befrejen-
den und SCWISS machenden Erfahrung des E, vangelıums en Aufgrund
der Entdeckung also, dass diese Kırchen eın geme1insames Verständniıs des

Wır danken dem utor, ass seinen lext 1r dıe Veröffentlichung 1m Jahrbuch 11NC-

1CN Martın-1Luther-Bundes ZULT erfügung gestellt hat. lheser lext stellt 1nNne gekürzte
und aktunalısıerte Fassung seiINner Ausarbeıitung dar, dıe 015 als Kapıtel In der „KOn-
tessionskunde‘‘” erschlenen Lst, dıe das ohann-  am-Möhler-Institut 1r Okumenik
herausgegeben hat Johannes ()eldemann (Heg.), Konfessionskunde, Paderborn/Leı1ipzıg
2015, 188— 246
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Die evangelischen Landeskirchen

Lutherisch – reformiert – uniert in Deutschland1

Ein besonderes Kennzeichen der konfessionellen Landschaft Deutschlands 
sind die evangelischen Landeskirchen. Diese sind Territorialkirchen, die aus 
der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Sie sind von ih-
rem Bekenntnisstand her lutherisch oder reformiert, bzw. durch die Union der 
beiden Traditionen entstanden. Ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölke-
rung oder 22 Millionen Menschen sind Mitglieder dieser Landeskirchen (ca. 
ein weiteres Drittel ist römisch-katholisch). Darüber hinaus gehören um die 
300 000 Menschen entweder einer der klassischen evangelischen Freikirchen 
– wie Methodisten, Baptisten und Mennoniten – oder aber kleinen selbststän-
digen lutherischen und reformierten Freikirchen an. Freikirchen haben von 
den Landeskirchen deutlich unterschiedene Organisationsformen. Der fol-
gende Beitrag stellt die Landeskirchen vor.

Zu den wichtigen theologischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts 
gehört die Entdeckung, dass die inner-reformatorischen Unterschiede keine 
kirchentrennende Bedeutung mehr haben müssen. In Lehrgesprächen konn-
ten die beteiligten lutherischen, reformierten und unierten Kirchen Europas 
und damit auch die deutschen Landeskirchen erkennen, dass sie trotz aller 
Unterschiede in theologischem Denken und kirchlichem Handeln in zent-
ralen Grundpositionen übereinstimmen und gemeinsam aus der befreien-
den und gewiss machenden Erfahrung des Evangeliums leben. Aufgrund 
der Entdeckung also, dass diese Kirchen ein gemeinsames Verständnis des 

1 Wir danken dem Autor, dass er seinen Text für die Veröffentlichung im Jahrbuch unse-
res Martin-Luther-Bundes zur Verfügung gestellt hat. Dieser Text stellt eine gekürzte 
und aktualisierte Fassung seiner Ausarbeitung dar, die 2015 als Kapitel 4 in der „Kon-
fessionskunde“ erschienen ist, die das Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik 
herausgegeben hat: Johannes Oeldemann (Hg.), Konfessionskunde, Paderborn/Leipzig 
2015, 188–246.
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E vangelıums teilen, SOWIE auf tund der Erkenntnis, dass die In ıhren Be-
kenntnisschriften ausgesprochenen Lehrverurteilungen nıcht den CSCNWA-
tigen anı der TE betreffen, Wl ihnen 0'/3 mıt der Leuenberger
Konkordie möglıch, irchengemeı1nschaft rklären und verwıirklichen.
irchengeme1nschaft 1mM Sinne der Leuenberger Konkordie bedeutet, Z_,dass
Kırchen verschliedenen Bekenntnisstandes aufgrund der CWOHNCHEN ber-
einstiımmuUng 1mM Verständnis des E vangelıums einander G(iemennschaft
Wort und akrament ewähren und 1ne möglıchst große G(iemennschaft In
Zeugn1s und Lhenst der Welt erstrehben“ (8 29).“

ugle1c leiben dıe deutschen Landeskırchen WIE auch alle anderen
Kırchen der Leuenberger Kırchengemeinschaft (heute „.Geme1inschaft Van-
gelıscher Kırchen In Eur Kırchen, die iıhren Bekenntnissen und kon-
tessionellen Iradıtiıonen verpflichtet SIınd: „Dıie Konkordie lässt die erpflich-
tende Geltung der Bekenntnisse In den beteiligten Kırchen bestehen. S1e
versteht siıch nıcht als e1in CUl Bekenntnis. S1e stellt ıne 1mM Zentralen C
OMNNECIIC Übereinstimmung dar, die irchengemeı1nschaft zwıschen Kırchen
verschliedenen Bekenntnisstandes ermöglıcht” (LK‚ 8 37/) e Leuenberger
Konkordie konnte aIsSO Z£ZUT ärung der rage führen, WIE Kırchengeme1in-
schaft zwıschen Kırchen möglıch 1st, die nıcht-ıdentischen Bekenntnistradı-
tionen verpflichtet SINd.

Die lutherischen Kırchen

Gegenwart
Auf dem (Gieblet der Bundesrepublık Deutschlan: sınd die folgenden Lan-
deskıirchen Iutherisch

dıe E, vangelisch-Lutherische Kırche In Bayern (ca 2 47() 0080 (jeg melınde-
glıeder),
dıe E.vangelısch-lutherische Landeskırche In Braunschweig (ca 340 008
Gemeindeglieder),
dıe E.vangelısch-lutherische Landeskırche Hannovers (ca 2 630 008 (1e-
meıindeglıeder),

Konkordie reformatorıscher Kırchen In uropa |Leuenberger Konkordıie | Dreispra-
chige Ausgabe mıt einer Einleitung VOIN Mıchael Bünker, Leipzıg 2015
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Evangeliums teilen, sowie auf Grund der Erkenntnis, dass die in ihren Be-
kenntnisschriften ausgesprochenen Lehrverurteilungen nicht den gegenwär-
tigen Stand der Lehre betreffen, war es ihnen 1973 mit der Leuenberger 
Konkordie möglich, Kirchengemeinschaft zu erklären und zu verwirklichen. 
Kirchengemeinschaft im Sinne der Leuenberger Konkordie bedeutet, „dass 
Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes aufgrund der gewonnenen Über-
einstimmung im Verständnis des Evangeliums einander Gemeinschaft an 
Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst große Gemeinschaft in 
Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben“ (§ 29).2

Zugleich bleiben die deutschen Landeskirchen – wie auch alle  anderen 
Kirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft (heute: „Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa“) – Kirchen, die ihren Bekenntnissen und kon-
fessionellen Traditionen verpflichtet sind: „Die Konkordie lässt die ver pflich-
tende Geltung der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen bestehen. Sie 
versteht sich nicht als ein neues Bekenntnis. Sie stellt eine im Zentralen ge-
wonnene Übereinstimmung dar, die Kirchengemeinschaft zwischen Kirchen 
verschiedenen Bekenntnisstandes ermöglicht“ (LK, § 37). Die Leuenberger 
Konkordie konnte also zur Klärung der Frage führen, wie Kirchengemein-
schaft zwischen Kirchen möglich ist, die nicht-identischen Bekenntnistradi-
tionen verpflichtet sind.

1. Die lutherischen Kirchen

Gegenwart

Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind die folgenden Lan-
deskirchen lutherisch:

– die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ca. 2 420 000 Ge meinde-
glieder),

– die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig (ca. 340 000 
Gemeindeglieder),

– die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers (ca. 2 630 000 Ge-
mein deglieder),

2 Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa [Leuenberger Konkordie]. Dreispra-
chige Ausgabe mit einer Einleitung von Michael Bünker, Leipzig 2013.
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die E.vangelısche Kırche In Mıtteldeutschland (ca 730 0080 (jeg melınde-
glıeder),
die E, vangelısch-Lutherische 1IrC In NorTi  eutschland (ca 2 060 008
Gemeindeglieder),
die E, vangelısch-Lutherische Kırche In UOldenburg (ca AH() 0080 (je meı1ln-
deglıeder ),
die E.vangelıisch-Lutherische Landeskırche Sachsens (ca 700 0080 (je meı1ln-
deglıeder ),
die E, vangelısch-Lutherische Landeskırche Schaumburg-L1ippe (ca 5() 008
Gemeindeglieder) und
die E, vangelısche Landeskırche In W ürttemberg (ca 050 0080 (jeg melınde-
glıeder
Bereılts die kurze uflıstung macht CUullic dass die Landeskırchen auf-

grund historischer Entwıicklungen In Mıtgliederzahl und geographischer Aus-
dehnung beträchtlich varıl1leren können: VON der Landeskırche Hannovers mi1t
über 2’ Mıllıonen Mıtglıiedern In 400 (jemelınden über die E, vangelısche
1IrC In Mıtteldeutschland mıt 730 0080 emeıindeglıedern In 900 (je meı1ln-
den mi1t über 4000 Kırchen und apellen (!) hıs hın Z£UT Landeskırche Schaum-
burg-Lıppe mi1t 5() 008 emeındeglıedern In }°} (jeg meınden. e Landschaft
der Iutherischen Landeskırchen hat siıch 1mM etzten TZzehn zudem Urc
WEe1 Kırchenfusionen verändert. Im TE 2009 schlossen siıch dıe Van-
gelısch-Lutherische Kırche In Ihürıngen und dıe E.vangelısche 1IrC der
Kırchenprovınz achsen Z£ZUT E, vangelıschen Kırche In Mıtteldeutschland
sammen.4 ngsten 2012 folgte die Fus1on der Nordelbıschen, der Meck-
lenburger und der Pommerschen Landeskırchen Z£UT ordkırche
e lutherischen Landeskırchen sınd episkopal-synoda verfasst, das el

1Ne 5Synode 1St zentrales Entscheidungsgremium, nach außen steht der Lan-
esSKIrCHE eın Landeshıschoe bzw. 1ne LandeshıschöfNn VOL. Darunter können
sıch Strukturen und Begrifflichkeiten In den Landeskırchen untersche1iden.
och folgender grober au 1st ihnen geme1insam: Girundeihel der Lan-

DIie en ZULT Kırchenmıitgliedschaft basıeren autf den Angaben In Evangelısche Kır-
che In Deutschland gezählt, hg VOIN der EKD, annOover 2017, S Zugriuff
O17 auftf https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20170721_EKD_broschuere_gezachlt_
201 /_1ınternet.pdf.
DIie Evangelısche TITC In Mıtteldeutschland ist aut iıhrer Verfassung „EINE TITC
der Iutherischen eformatıon und hat iıhren besonderen ('harakter In der kırchlichen
(Jemelinscha mıt den reformıerten (jeme1ınden In ıhrem Bereich“” (Art. liese 1C-

Tormierten (jeme1ınden beninden sıch autf dem e bilet der vorhergehenden Evangel-
schen TITC der Kırchenprovinz Sachsen
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– die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (ca. 730 000 Ge meinde-
glieder),

– die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (ca. 2 060 000 
Gemeindeglieder),

– die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg (ca. 420 000 Gemein-
deglieder),

– die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (ca. 700 000 Ge mein-
deglieder),

– die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe (ca. 50 000 
Gemeindeglieder) und

– die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ca. 2 050 000 Ge mein de-
glieder).3

Bereits die kurze Auflistung macht deutlich, dass die Landeskirchen auf-
grund historischer Entwicklungen in Mitgliederzahl und geographischer Aus-
dehnung beträchtlich variieren können: von der Landeskirche Han no vers mit 
über 2,6 Millionen Mitgliedern in 1400 Gemeinden über die Evan gelische 
Kirche in Mitteldeutschland mit 730 000 Gemeindegliedern in 1900 Ge mein-
den mit über 4000 Kirchen und Kapellen (!) bis hin zur Landeskirche Schaum-
burg-Lippe mit 50 000 Gemeindegliedern in 22 Gemeinden. Die Landschaft 
der lutherischen Landeskirchen hat sich im letzten Jahrzehnt zudem durch 
zwei Kirchenfusionen verändert. Im Jahre 2009 schlossen sich die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Thüringen und die Evangelische Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zu-
sammen.4 Pfingsten 2012 folgte die Fusion der Nordelbischen, der Meck-
lenburger und der Pommerschen Landeskirchen zur Nordkirche.

Die lutherischen Landeskirchen sind episkopal-synodal verfasst, das heißt 
eine Synode ist zentrales Entscheidungsgremium, nach außen steht der Lan-
deskirche ein Landesbischof bzw. eine Landesbischöfin vor. Darunter können 
sich Strukturen und Begrifflichkeiten in den Landeskirchen unterscheiden. 
Doch folgender grober Aufbau ist ihnen gemeinsam: Grundeinheit der Lan-

3 Die Zahlen zur Kirchenmitgliedschaft basieren auf den Angaben in: Evangelische Kir-
che in Deutschland. gezählt, hg. von der EKD, Hannover 2017, 8; Zugriff am 10. 8. 
2017 auf https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20170721_EKD_broschuere_gezaehlt_ 
2017_internet.pdf.

4 Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ist laut ihrer Verfassung „eine Kirche 
der lutherischen Reformation und hat ihren besonderen Charakter in der kirchlichen 
Gemeinschaft mit den reformierten Gemeinden in ihrem Bereich“ (Art. 4). Diese re-
formierten Gemeinden befinden sich auf dem Gebiet der vorhergehenden Evangeli-
schen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen.
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deskıirchen sınd die Kırchengemeinden, In die dıe Terntornalkırchen Mächen-
eckend aufgeteilt SIınd. .„In der Kırchengemeinde verwiıirklıcht sıch 1IrC
Jesu Christı 1mM Srtliıchen ereich“ Verfas SUuNs der E, vangelısch-Lutherischen
1IrC In Bayern, Art 20 Ahs 1L) e Kırchengemeinde wırd Urc einen
VON en emeındeglıedern SCW  cn Kıiırchenvorstand/Gemeiundekirchen-
rat/Presbyterium und dem Pfarrer/der Pfarrerin bzw dem Pastor/der Pastorin
geleıtet. e Besetzung VON Pfarrstellen erfolgt Urc eın Zusammenspıiel
VON Kırchengemeinde und Landeskırche Mehrere (jemeılınden bılden e1in
Dekanat bzw. ıne S5Superintendentur mıt einem Dekan/eıliner Dekanın Oder
eiInem Superintendenten/einer Superintendentin als Gelistlichen der mıiıttleren
Leıtungsebene der Spıtze. In den größeren Landeskırchen bılden Kırchen-
kreise die nächste organısatorıische ene Fın Landessuperintendent/Lan-
dessuperintendentin Oder Keglonalbıschof/Kegionalbıschöfn Oder Propst/
Pröpstin Oder Prälat/Prälatın hat das bıschöfliche Amt auf dieser ene inne:
ıhm /ıhr kommt dıe Aufgabe £. NECLC Pfarrer und Pfarrerinnen OrTd1-
nlıeren und dıe (jemelınden visıtıeren (wobeıl auch der Landesbischof/die
LandeshıschöfNn und In achsen auch der Superintendent/die Superintenden-
tın das ecC Z£ZUT (J)rdınation haben) e Landessynode schheßlich siıch
AUS gewählten Lalen und ()rdınlerten TT (meıst 1mM Verhältnis VON

WEe1 Drıitteln einemT1 S1e dient der gemeiınsamen Wiıllensbildung In
der Landeskırche und verkörpert Einheılt und Mannıigfaltigkeıt In der Lan-
EesSKIrCHE qut Verfassung hat die ayrısche Landessynode inshbeson-
dere olgende ufgaben: DD S1e hat das ecCc der kırchlichen Gesetzgebung;

1E ählt den Landeshıscho bzw. die Landesbıischöfnn:; 1E beschlielßt
die ‚Leıtliınien kırchlichen Lebens'‘: S1e€ entsche1idet über die Eunführung
und Anderung VON Agende, Gesangbuch und Katechismustext: S1e€ st1mmt
der Errichtung VON Pfarrstellen, VON tellen für arrer und Pfarrerinnen mi1t
allgemeinkırchlichen ufgaben SOWIE der rmriıchtung VON E1inrichtungen und
I )hensten der E, vangelısch-Lutherischen 1IrC In ayern £. 1E stellt den
Haushaltsplan SOWIE den Jahresabschluss der E, vangeliısch-Lutherischen KIr-
che In Bayern fest und erteilt dem Landeskırchenraft Entlastung 1E
beschliıeßt über ingaben und selbständıge Anträge; 1E nımmt dıe 1hr VOI-+-

behaltenen ahlen VOTr  ec ( Verfas SUuNs der E, vangelısch-Lutherischen 1IrC In
Bayern, Art 43 Ahs 2)

Sieben der lutherischen Landeskırchen ehören nehben der E, vangelıschen
1IrC In Deutschlan: (EKD, siehe unten) zudem der Vereinigten E, vange-
hhsch-Lutherischen 1IrC Deutschlands VELKD) Lheser 945 In 1Se-
nach gegründete /Zusammenschluss lutherischer Landeskırchen versteht siıch
als INeE Kırche, dıe durch ıhre Urgane und temıen „für dıe rhaltung und
Vertiefung der lutherischen TE und Sakramentsverwaltung Urc ege
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deskirchen sind die Kirchengemeinden, in die die Territorialkirchen flächen-
deckend aufgeteilt sind. „In der Kirchengemeinde verwirklicht sich Kir che 
Jesu Christi im örtlichen Bereich“ (Verfassung der Evangelisch-Lu therischen 
Kirche in Bayern, Art. 20 Abs. 1). Die Kirchengemeinde wird durch einen 
von allen Gemeindegliedern gewählten Kirchenvorstand/Gemeindekirchen-
rat/Presbyterium und dem Pfarrer/der Pfarrerin bzw. dem Pastor/der Pastorin 
geleitet. Die Besetzung von Pfarrstellen erfolgt durch ein Zusammenspiel 
von Kirchengemeinde und Landeskirche. Mehrere Gemeinden bilden ein 
Dekanat bzw. eine Superintendentur mit einem Dekan/einer Dekanin oder 
 einem Superintendenten/einer Superintendentin als Geistlichen der mittleren 
Leitungsebene an der Spitze. In den größeren Landeskirchen bilden Kir chen-
kreise die nächste organisatorische Ebene. Ein Landessuperintendent/ Lan-
dessuperintendentin oder Regionalbischof/Regionalbischöfin oder Propst/
Pröpstin oder Prälat/Prälatin hat das bischöfliche Amt auf dieser Ebene inne; 
ihm/ihr kommt u. a. die Aufgabe zu, neue Pfarrer und Pfarrerinnen zu ordi-
nieren und die Gemeinden zu visitieren (wobei auch der Landesbischof/die 
Landesbischöfin und in Sachsen auch der Superintendent/die Superintenden-
tin das Recht zur Ordination haben). Die Landessynode schließlich setzt sich 
aus gewählten Laien und Ordinierten zusammen (meist im Verhältnis von 
zwei Dritteln zu einem Drittel). Sie dient der gemeinsamen Willensbildung in 
der Landeskirche und verkörpert Einheit und Mannigfaltigkeit in der Lan-
deskirche. Laut Verfassung hat z. B. die bayrische Landessynode insbeson-
dere folgende Aufgaben: „1. Sie hat das Recht der kirchlichen Gesetzgebung; 
2. sie wählt den Landesbischof bzw. die Landesbischöfin; 3. sie beschließt 
die ‚Leitlinien kirchlichen Lebens‘; 4. sie entscheidet über die Einführung 
und Änderung von Agende, Gesangbuch und Katechismustext; 5. sie stimmt 
der Errichtung von Pfarrstellen, von Stellen für Pfarrer und Pfarrerinnen mit 
allgemeinkirchlichen Aufgaben sowie der Errichtung von Einrichtungen und 
Diensten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zu; 6. sie stellt den 
Haushaltsplan sowie den Jahresabschluss der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern fest und erteilt dem Landeskirchenrat Entlastung […]; 7. sie 
beschließt über Eingaben und selbständige Anträge; 8. sie nimmt die ihr vor-
behaltenen Wahlen vor“ (Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern, Art. 43 Abs. 2).

Sieben der lutherischen Landeskirchen gehören neben der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD, siehe unten) zudem der Vereinigten Evan ge-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) an. Dieser 1948 in Eise-
nach gegründete Zusammenschluss lutherischer Landeskirchen versteht sich 
als eine Kirche, die durch ihre Organe und Gremien „für die Erhaltung und 
Vertiefung der lutherischen Lehre und Sakramentsverwaltung durch Pflege 
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Iutherischer eologıe und Urc Beratung der Giledkirchen In Fragen der
Iutherischen ehre, des (iottesdienstes und des (jemenndelebens orge
tragen“ hat ( Verfassung der Art Ahbhs 1) Darüber hinaus vertritt
die iıhre Giliedkirchen nach außen. e Urgane der sınd dıe
(Generalsynode als gesetzgebendes Gremium, dıe Kırchenleitung, die B1-
schofskonferenz SOWIE der L elitende Bıschofr Oder dıe Le1itende 1SCAHONN
Das Amt der hat selinen S 1{7 In Hannover. E1inrichtungen der Vere1l1-
nıgten 1IrC sınd das J1heologische Studiensem1ıminar In lach, das (je meı1ln-
ekolleg In Neudıetendorf, das Liıturgiewıssenschaftliche Institut In Le1pz1g
SOWIE der Martın-L uther-Bund als Diasporawerk der KD
e (jemennschaft mıt dem weltweıten 1 uthertum 1st e1in wichtiges An-

liıegen der therischen Kırchen In Deutschlan: aher sınd alle Ilutherischen
Landeskırchen ıtghie 1mM 1 utherischenunı (LWB siehe unten). Jlle
Ilutherischen Landeskırchen SOWIE die welteren deutschen LW -Mıtglieds-
kırchen (Lutherische Klasse der Lıppıschen Landeskırche und die Freikiırche
E.vangelıisch-Lutherische Kırche In Baden) nehmen ıhre Beziehungen 7U

LLW über das Deutsche Nationalkomitee des LW (DNK/LWB) wahr, wel-
ches eigenständ1g, aber In NC Verbindung agıert.

Im DNK/LWBRB wırd die Kommunıkatıon zwıschen dem LW und SE1-
NCN deutschen Mıtgliedskirchen gebündelt. ESs UunfersTIuiz und koordinilert
dıe Aktıyıtäten der deutschen Iutherischen Kırchen hinsıchtlich des LW
ber das DNK/LWBRB Ördern dA1ese Kırchen dıe Öökumenische, theologische
und m1ısSs1ONaAarısche Arbeiıt des LW nnanzıell, ebenso W1IE dessen
und Entwıcklungsarbeıt. ugle1ic macht das DNK/LWB dıe Arbeiıt des LW
In Deutschlan: ekannt Besonders auf dem (ieblet der weltweıten Oku-
TI sınd die Aktıyıtäten der Ilutherischen Landeskırchen stark beeinfusst
UuUrc und bezogen auf dıe Öökumeniıische Arbeıt des LW (sıehe unten).
Vorsıiıtzender bzw. Vorsitzende des DNK/LWBRB 1St ıne Le1itende Gelstliche
bzw. eın Leıitender Gelistlicher AUS den Mıiıtgliedskırchen. e Versammlung
des DNK/LWBRB 1St das höchste Le1itungsorgan und siıch zweımal 1mM>
Das DNK/LWB hat selnen S1t7 In Hannover. ber seine Arbeiıt für den LW
hınaus unterhält das DNK/LWBRB das 1LW B-Zentrum In Wıttenberg SOWIE e1in
Stipendienprogramm für Studierende AUS Deutschland und dem Ausland

Geschichte

e Iutherischen Kırchen sınd AUS jenem Teıl der Reformatıon des 16 Jahr-
hunderts hervorgegangen, der siıch den Lehren Martın L uthers 1483154 7/),
Philıpp Melanc  ONSs 1497-1560) und deren Mıtstreıiter verpflichtet WUSSTE
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lutherischer Theologie und durch Beratung der Gliedkirchen in Fragen der 
lutherischen Lehre, des Gottesdienstes und des Gemeindelebens Sorge zu 
tragen“ hat (Verfassung der VELKD, Art. 7 Abs. 1). Darüber hinaus vertritt 
die VELKD ihre Gliedkirchen nach außen. Die Organe der VELKD sind die 
Generalsynode als gesetzgebendes Gremium, die Kirchenleitung, die Bi-
schofs konferenz sowie der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin. 
Das Amt der VELKD hat seinen Sitz in Hannover. Einrichtungen der Verei-
nig ten Kirche sind das Theologische Studienseminar in Pullach, das Ge mein-
dekolleg in Neudietendorf, das Liturgiewissenschaftliche Institut in Leip zig 
sowie der Martin-Luther-Bund als Diasporawerk der VELKD.

Die Gemeinschaft mit dem weltweiten Luthertum ist ein wichtiges An-
liegen der lutherischen Kirchen in Deutschland. Daher sind alle lutherischen 
Landeskirchen Mitglied im Lutherischen Weltbund (LWB, siehe un ten). Alle 
lutherischen Landeskirchen sowie die weiteren deutschen LWB-Mit glieds-
kirchen (Lutherische Klasse der Lippischen Landeskirche und die Freikirche 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden) nehmen ihre Be zie hungen zum 
LWB über das Deutsche Nationalkomitee des LWB (DNK/LWB) wahr, wel-
ches eigenständig, aber in enger Verbindung zur VELKD agiert.

Im DNK/LWB wird die Kommunikation zwischen dem LWB und sei-
nen deutschen Mitgliedskirchen gebündelt. Es unterstützt und koordiniert 
die Aktivitäten der deutschen lutherischen Kirchen hinsichtlich des LWB. 
Über das DNK/LWB fördern diese Kirchen die ökumenische, theologische 
und missionarische Arbeit des LWB finanziell, ebenso wie dessen Nothilfe 
und Entwicklungsarbeit. Zugleich macht das DNK/LWB die Arbeit des LWB 
in Deutschland bekannt. Besonders auf dem Gebiet der weltweiten Öku-
mene sind die Aktivitäten der lutherischen Landeskirchen stark beeinflusst 
durch und bezogen auf die ökumenische Arbeit des LWB (siehe unten). 
Vorsitzender bzw. Vorsitzende des DNK/LWB ist eine Leitende Geistliche 
bzw. ein Leitender Geistlicher aus den Mitgliedskirchen. Die Versammlung 
des DNK/LWB ist das höchste Leitungsorgan und trifft sich zweimal im Jahr. 
Das DNK/LWB hat seinen Sitz in Hannover. Über seine Arbeit für den LWB 
hinaus unterhält das DNK/LWB das LWB-Zentrum in Wittenberg sowie ein 
Stipendienprogramm für Studierende aus Deutschland und dem Ausland.

Geschichte

Die lutherischen Kirchen sind aus jenem Teil der Reformation des 16. Jahr-
hunderts hervorgegangen, der sich den Lehren Martin Luthers (1483–1547), 
Philipp Melanchthons (1497–1560) und deren Mitstreiter verpflichtet  wusste. 
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Lhese Wiıttenberger RKeformatıon nıcht voraussetzungslos: e spätmuit-
telalterliche 1IrC des estens hatte immer wıeder Personen und EWE-

hervorgebracht, die Mıssstände innerhalb der Kırche überwınden
wollten uch Luthers nlıegen zunächst die Erneuerung der Kırche AUS

dem Wort (jottes und nıcht die ınführung einer CUl TE Oder dıe (irün-
dung e1lner CUl 1IrC Als jedoch Offensichtlich wurde, dass diese
eiIorm der römıischen 1IrC 7U Scheılitern verurteilt W N VARS abhängıg
auch VON den komplızıerten polıtıschen Entwıicklungen die Konfessions-
bıldung und damıt die Kırchbildung eın

„Wl1e ekomme ich einen gnädiıgen (Jott 7“ diese rage steht Anfang
der Reformatıon, diese rage treh L.uther Aufgewachsen und CIZOSCH
mıt dem Bıld eINES trengen, riıchtenden (jottes VOT ugen tand L uther auch
als ONC der Erfurter Augustiner-Eremiten keinen Irost für seine gequälte
egele e Meditation über einen Vers AUS dem Römerbrief sollte für L uther
die entscheidende Veränderung bringen 0 halten WIT Un afür, dass der
ensch erecht wırd Oohne des (Jesetz7es erke, alleın Urc den CGilauben“
Röm 3,28) O 9 Wa und W1IE dieses sogenannte ‚ J1urmerlebnıis’ stattgefun-
den hat, INAS hier offenblıeben, entscheidend 1St, dass er In der Rück-
schau In diesem N atz für siıch die befreiende Kraft des E vangelıums VON Jesu
C’hristı entdeckte: IIch hasste vielmehr den gerechten und dıe Siünder STTA-
tfenden (ijott Dennoch klopfte ich ungestum d1eser Stelle be1 Paulus
Cl} verschmachtend VOT Durst herauszubekommen, WAS der Heilıge Paulus
WO Bıs ich, UuUrc (jottes Erbarmen, Jlage und Nächte arubDer nachsın-
nend me1lne Aufmerksamkeıt auf dıe Verbindung der W örter richtete, nam-
ıch ‚Die Gerechtigkeit (jottes wırd darın offenbart, W1IE geschrieben steht
Der Gierechte eht AUS (Gilauben Da begann ich, die Gerechtigkeıit (jottes
verstehen als diejen1ge, durch die der Gierechte als durch (jottes abe lebt,
ämlıch Urc den CGlauben, und dass dies der Sinn SE1 urc das E, vange-
lıum werde dıe Gerechtigkeıit (jottes offenbart, und WT dıe Passıve, Urc
die UNSs der barmherzige (1Jott erecht macht Urc den Gilauben Hıer

ich miıich völlıg neugeboren und UuUrc geöffnete ore In das Paradıes
eingetreten SeIN. Da zeigte siıch MI1r sogle1c. eın anderes Gesicht der SAll-
Ze1 Schrift05 er kam aIsSO der Überzeugung, dass der ensch VOT

(1Jott erecht WIT| nıcht Urc das, WAS Oder S1e€ LUL, elstet Oder besıtzt,
sondern durch (jottes freie ahbe der na Der ensch WwIrd erlöst Oohne
selher eIWwWwASs aliur können Oder mussen, ohne sıch seINe Anerken-

1). Martın 1 uthers eT7] Kntische Gesamtausgabe eiımarer usgabe), Welmar
54, 18571
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Diese Wittenberger Reformation war nicht voraussetzungslos: Die spätmit-
telalterliche Kirche des Westens hatte immer wieder Personen und Be we-
gungen hervorgebracht, die Missstände innerhalb der Kirche überwinden 
wollten. Auch Luthers Anliegen war zunächst die Erneuerung der Kirche aus 
dem Wort Gottes und nicht die Einführung einer neuen Lehre oder die Grün-
dung einer neuen Kirche. Als es jedoch offensichtlich wurde, dass diese 
Reform der römischen Kirche zum Scheitern verurteilt war, setzte – abhängig 
auch von den komplizierten politischen Entwicklungen – die Konfessions-
bildung und damit die Kirchbildung ein.

„Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ – diese Frage steht am Anfang 
der Reformation, diese Frage trieb Luther um. Aufgewachsen und erzogen 
mit dem Bild eines strengen, richtenden Gottes vor Augen fand Luther auch 
als Mönch der Erfurter Augustiner-Eremiten keinen Trost für seine ge quälte 
Seele. Die Meditation über einen Vers aus dem Römerbrief sollte für Luther 
die entscheidende Veränderung bringen: „So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ 
(Röm 3,28). Ob, wann und wie dieses sogenannte ‚Turmerlebnis‘ stattgefun-
den hat, mag hier offenblieben, entscheidend ist, dass Luther in der Rück-
schau in diesem Satz für sich die befreiende Kraft des Evangeliums von Jesu 
Christi entdeckte: „[I]ch hasste vielmehr den gerechten und die Sünder stra-
fenden Gott. […] Dennoch klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus 
an, verschmachtend vor Durst herauszubekommen, was der Heilige Paulus 
wolle. Bis ich, durch Gottes Erbarmen, Tage und Nächte darüber nachsin-
nend meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Wörter rich tete, näm-
lich: ‚Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht: 
Der Gerechte lebt aus Glauben.‘ Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu 
verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, 
nämlich durch den Glauben, und dass dies der Sinn sei: Durch das Evange-
lium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch 
die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben […]. Hier 
fühlte ich mich völlig neugeboren und durch geöffnete Tore in das Paradies 
eingetreten zu sein. Da zeigte sich mir sogleich ein anderes Gesicht der gan-
zen Schrift“.5 Luther kam also zu der Überzeugung, dass der Mensch vor 
Gott gerecht wird – nicht durch das, was er oder sie tut, leistet oder besitzt, 
sondern durch Gottes freie Gabe der Gnade. Der Mensch wird erlöst ohne 
selber etwas dafür tun zu können oder zu müssen, ohne sich seine Anerken-

5 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Weimar 
1883–2009, Bd. 54, 185f.
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HNUNS be1 (1Jott auf ırgendeine We1l1se verdienen können. arauı gelte VON

ADZECIN Herzen VertIrauen
Lhese AUS dem Studıum der chriıft CWONHNNELE TE VON der echt-

fertigung des üunders alleın AUS na SOLG gratia) Urc den Gilauben SOLG
fide) Chnstı wıllen (SOLUS Christus) wurde fürer und dıe lutherische
Iheologıe dem Artıkel, „mıt dem die Kırche steht und Fällt‘ Und da diese
Gilaubenserkenntnis fürer INns /Zentrum des ırchenverständnısses führt,
stellt siıch chnell die rage nach der Autorıität In der Kırche und welche
1hr be1 der Vermittlung des e118 zukommt: Wo dem solad gratid w1derspro-
chen und zusätzliche Bedingungen 7U e1l aufgerichtet werden, WUSSTE
sıch er 71 entschledenen 1INSpruc. verpflichtet. LE.benso, WENNn In
den VOoO Papsttum erhobenen nsprüchen das SOLUS CHrIStuSs und sola fide be-
TO sah ()bwohlernoch In derVorrede selnerAblassschrift VOoO=
5185 dem aps die Ireue versichert, entzündete siıch der Konflıkt mıt dem
Papsttum CHAaU diesen 1 hesen. ährend der Wıttenberger Professor über
1Ne ıhm zentrale theologische rage wIissenschaftlich dısputieren möchte
und dıe aC des Papstes 1IUT anı berührte, rückten seine Gegner
diese rage SOTOTT In den Mıttelpunkt der Ause1inandersetzung. Der Ahlass-
streıit entwıickelte siıch y wenngleıich VON L.uther nıcht beabsıchtigt, eiInem
Konflıkt über dıe Autorität des Papstes L uther sah siıch In dessen Verlauf C
ZWUNHNSCLL, siıch für die 1bel, dıe Heilıge chrift, und damıt den aps

entsche1iden. Auf dem Keichstag Worms 521 verwe1igerte sıch L uther
einem 1derruf mıt dem H1nwels, dass aps und Konzılıen lIrren könnten. Er
und seIn (Jjew1ssen seljen alleın dem Wort (jottes verpflichtet.

Irot7z der VOoO Kalser über Martın L uther verhängten Reichsacht
seine reformatorıischen Anstöße nıcht mehr AaUTZUNalten (ijerade dıe
Möglıchkeıiten des uchdrucks erlaubten 1ne SsCHNelle und 1immense Ver-
breitung selner een „Ni1emals UVO WAaAlcCcTI VON eiInem einzelnen Men-

Taschen viele Texte zÜüg1g und welträum1g verbreıitet worden L uthers
Schriften wurden In en Auflagen edruckt, deren Kernpunkte In Flug-
blättern und I 1edern rasanıt weıiterverbreıtet. Be1l vielen Priestern, Mönchen
und Nonnen tfanden die Keformanlıegen eın ffenes Ohr, ebenso WI1IE be1
Humanısten. e reformatorische acC tand zudem Unterstützung be1 1N1-
CI der deutschen Fürsten, WENNn auch nıcht 1IUT AUS theologischen (iründen
Kurfürst Johann VON achsen und andgra Philıpp VON Hessen WAaAlcCcTI dıe
erstien, dıe ah 526/27 auf i1hrem (ieblet Mächendeckend dıe NECLC ehre, ıne
Viısıtationsordnung und den (ijottesdienst In deutscher Sprache einführten.

Thomas Kaufmann, Geschichte der Reformatıon, Frankfturt M./Leıipzıg 2009, 2661
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nung bei Gott auf irgendeine Weise verdienen zu können. Darauf gelte es von 
ganzem Herzen zu vertrauen.

Diese aus dem Studium der Schrift gewonnene Lehre von der Recht-
fertigung des Sünders allein aus Gnade (sola gratia) durch den Glauben (sola 
fide) um Christi willen (solus Christus) wurde für Luther und die lutherische 
Theologie zu dem Artikel, „mit dem die Kirche steht und fällt“. Und da diese 
Glaubenserkenntnis für Luther ins Zentrum des Kirchenverständnisses führt, 
stellt sich schnell die Frage nach der Autorität in der Kirche und welche Rolle 
ihr bei der Vermittlung des Heils zukommt: Wo dem sola gratia widerspro-
chen und zusätzliche Bedingungen zum Heil aufgerichtet werden, wusste 
sich Luther zum entschiedenen Einspruch verpflichtet. Ebenso, wenn er in 
den vom Papsttum erhobenen Ansprüchen das solus Christus und sola fide be-
droht sah. Obwohl Luther noch in der Vorrede zu seiner Ablassschrift vom Jahr 
1518 dem Papst die Treue versichert, entzündete sich der Konflikt mit dem 
Papsttum genau an diesen Thesen. Während der Wittenberger Professor über 
eine ihm zentrale theologische Frage wissenschaftlich disputieren möch te 
und die Macht des Papstes nur am Rande berührte, rückten seine Gegner 
 diese Frage sofort in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Der Ablass-
streit entwickelte sich so, wenngleich von Luther nicht beabsichtigt, zu einem 
Konflikt über die Autorität des Papstes. Luther sah sich in dessen Verlauf ge-
zwungen, sich für die Bibel, die Heilige Schrift, und damit gegen den Papst 
zu entscheiden. Auf dem Reichstag zu Worms 1521 verweigerte sich Luther 
einem Widerruf mit dem Hinweis, dass Papst und Konzilien irren könnten. Er 
und sein Gewissen seien allein dem Wort Gottes verpflichtet.

Trotz der vom Kaiser über Martin Luther verhängten Reichsacht waren 
seine reformatorischen Anstöße nicht mehr aufzuhalten. Gerade die neuen 
Möglichkeiten des Buchdrucks erlaubten eine schnelle und immense Ver-
breitung seiner Ideen. „Niemals zuvor waren von einem einzelnen Men-
schen so viele Texte so zügig und weiträumig verbreitet worden“.6 Lu thers 
Schriften wurden in hohen Auflagen gedruckt, deren Kernpunkte in Flug-
blättern und Liedern rasant weiterverbreitet. Bei vielen Priestern, Mönchen 
und Nonnen fanden die Reformanliegen ein offenes Ohr, ebenso wie bei 
Humanisten. Die reformatorische Sache fand zudem Unterstützung bei eini-
gen der deutschen Fürsten, wenn auch nicht nur aus theologischen Gründen. 
Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen waren die 
ersten, die ab 1526/27 auf ihrem Gebiet flächendeckend die neue Lehre, eine 
Visitationsordnung und den Gottesdienst in deutscher Sprache einführten. 

6 Thomas Kaufmann, Geschichte der Reformation, Frankfurt a. M./Leipzig 2009, 266f.
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elıtere Fürstentümer WI1IE Brandenburg, aber auch Reichsstädte W1IE Nürn-
berg folgten Insgesamt 1e ß siıch dieser Flächenbran: nıcht mehr eindäm-
11 Als auf dem Keichstag S5Spever 529 die katholischen Reichsstände
mıt iıhrer enrner WENNn auch letztlich nıcht durchsetzhare alsnhahmen

die evangelıschen lerritorien (sechs RKeichsfürsten und vierzehn freie
Reichsstädte beschlossen, legten diese ıne teljerliche Protestation e1n, auf
die der Begriff ‚„„Protestantismus” zurückgeht. uch der Versuch, auf dem
Keichstag ugsburg 530 nochmals dıe Einheılt VON Kırche und e1i1cCc
reiten, sche1terte. e1 wollte Melanc  on mıt seiInem für diesen Anlass
verfassten Augsburger Bekenntnis ausdrtrücklich dıe Kechtgläubi  eıt der Iu-
therischen Stände aufzeigen. Stattdessen treh der Keichstag dıe therische
Konfessionsbildung e (’onfess10 Augustana, OÖbwohl als OÖkume-
nısches Dokument angelegt, wurde Z£UT wichtigsten Bekenntnisschrift des
weltweıten 1 uthertums. /Zur Konfessionsbildung führten auch die ungefähr
zeıitgleich statthndenden theologıischen Auseinandersetzungen Luthers mıt
Andreas Karlstadt, I1 homas ÜUntzer Oder uldryc Zwineglı und dıe damıt
siıch abzeichnenden innerprotestantischen Abgrenzungen

1C verschwiegen werden dürfen die dunklen NSeliten In den Schriften
Luthers, mögen 1E siıch auch nıcht sehr VON Nlıchen Aussagen selner e1t
untersche1iden: seine harschen Außerungen dıe aufständısche Bauern-
schaft (1525) der 1mM Verlauf selner blıkationstätigkeıt iIimmer deuthicher
hervortretende Antıjudai1smus (besonders In den sogenannften „Judenschrif-
ten  .“ VON Oder dıe Befürwortung der lodesstrafe für die ] äufer Urc
die staatlıchen tellen

Der Augsburger Keligionsfriede VON 555 und später auch der estfä-
lısche Frieden VON 648 schrieben schheßlich den (irundsatz CHIUS FeZ10,
1145 reli210 „ WESSCH das JTerrıtoriıum, dessen dıe elıg1on” test Der Lan-
desherr entschied über dıe Konfession selner Untertanen. Ihese hatten siıch

ügen Oder MUSSTEN uswandern und urften auswandern. Damıt Wl der
Bestand der Iutherischen Reformatıon gesichert, zugleı1c. aber die konfess10-
ne Aufteilung Deutschland besiegelt: Nord-, ıttel- und ()stdeutschland
wurden weıtgehend lutherısch; Suüddeutschland 1e€ vorherrschend römisch-
katholisch Auf denjen1ıgen JTerrıtorıien, deren Herrscher die TICLIC TE
D  ILLE hatten, entstanden landesherrliche Kıirchenregimente mi1t dem
Landesherrn als ‚„Notbıischof””, als S LUITITLLUN eDLSCODUS, der Spıtze. Kon-
SIStOTIeEN standen den Landesfürsten be1 der Leıitung der Kırche Z£UT NSe1ite Vor
diesem Hıntergrund etahlıerten sıch dıe Iutherischen Kırchen als lerr1ito-
malkırchen

Abgeschlossen wurde die lutherische Lehrbildung mi1t dem Onkordien-
buch VON 550 Der damıt vorliıegende Orpus der Ilutherischen Bekenntnis-
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Weitere Fürstentümer wie Brandenburg, aber auch Reichsstädte wie Nürn-
berg folgten. Insgesamt ließ sich dieser Flächenbrand nicht mehr eindäm-
men. Als auf dem Reichstag zu Speyer 1529 die katholischen Reichsstände 
mit ihrer Mehrheit – wenn auch letztlich nicht durchsetzbare – Maßnahmen 
gegen die evangelischen Territorien (sechs Reichsfürsten und vierzehn freie 
Reichsstädte) beschlossen, legten diese eine feierliche Protestation ein, auf 
die der Begriff „Protestantismus“ zurückgeht. Auch der Versuch, auf dem 
Reichstag zu Augsburg 1530 nochmals die Einheit von Kirche und Reich zu 
retten, scheiterte. Dabei wollte Melanchthon mit seinem für diesen Anlass 
verfassten Augsburger Bekenntnis ausdrücklich die Rechtgläubigkeit der lu-
therischen Stände aufzeigen. Stattdessen trieb der Reichstag die lutherische 
Konfessionsbildung voran. Die Confessio Augustana, obwohl als ökume-
nisches Dokument angelegt, wurde zur wichtigsten Bekenntnisschrift des 
weltweiten Luthertums. Zur Konfessionsbildung führten auch die ungefähr 
zeitgleich stattfindenden theologischen Auseinandersetzungen Luthers mit 
Andreas Karlstadt, Thomas Müntzer oder Huldrych Zwingli und die damit 
sich abzeichnenden innerprotestantischen Abgrenzungen.

Nicht verschwiegen werden dürfen die dunklen Seiten in den Schriften 
Luthers, mögen sie sich auch nicht sehr von ähnlichen Aussagen seiner Zeit 
unterscheiden: seine harschen Äußerungen gegen die aufständische Bau ern-
schaft (1525), der im Verlauf seiner Publikationstätigkeit immer deutlicher 
hervortretende Antijudaismus (besonders in den sogenannten „Juden schrif-
ten“ von 1543) oder die Befürwortung der Todesstrafe für die Täufer durch 
die staatlichen Stellen.

Der Augsburger Religionsfriede von 1555 und später auch der Westfä-
lische Frieden von 1648 schrieben schließlich den Grundsatz cuius regio, 
eius religio – „wessen das Territorium, dessen die Religion“ fest: Der Lan-
desherr entschied über die Konfession seiner Untertanen. Diese hatten sich 
zu fügen oder mussten auswandern – und durften auswandern. Damit war der 
Bestand der lutherischen Reformation gesichert, zugleich aber die konfessio-
nelle Auf teilung Deutschland besiegelt: Nord-, Mittel- und Ostdeutschland 
wurden weit gehend lutherisch; Süddeutschland blieb vorherrschend römisch-
katholisch. Auf denjenigen Territorien, deren Herrscher die neue Lehre an-
genommen hatten, entstanden landesherrliche Kirchenregimente mit dem 
Lan des herrn als „Notbischof“, als summus episcopus, an der Spitze. Kon-
sistorien standen den Landesfürsten bei der Leitung der Kirche zur Seite. Vor 
diesem Hintergrund etablierten sich die lutherischen Kirchen als Terri to-
rialkirchen.

Abgeschlossen wurde die lutherische Lehrbildung mit dem Konkor dien-
buch von 1580. Der damit vorliegende Corpus der lutherischen Bekennt nis-
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schrıiften chloss die Abgrenzungen Altgläubigen, 1äufern und Reformiler-
ten ah und TIe 1Ne Klärung der theologıischen Kontroversen innerhalb des
Luthertums herbe1 e ammIung beginnt mi1t den dre1 altkırchlichen Be-
kenntnıissen und betont den Anspruch der Iutherischen Kırche, In Kon-
tinu1ntät mıt der en Kırche stehen. ESs folgen die (C’onfess10 Augustana
mi1t iıhrer pologıe, Luthers Schmalkaldısche Artıkel, Melanchthons Iraktat
über dıe (jewalt des Papstes, die beiden Katech1smen L uthers SOWIE dıe
Kon  Tdienforme Altlutherische UOrthodoxı1e, Pıetismus, ul  ärung, Idea-
lIısmus und das sogenannte euluthertum des 19 Jahrhundert bezogen siıch
auf Je iıhre We1l1se auf dıe Bekenntnisschriften bzw. eiIz7ifen sıch mıt ihnen AUS-

einander. W ährend der lutherischen rthodox1ie 1mM 17 Jahrhundert
daran lag, Iutherische eologıe eiInem komplexen und In sıch stımmıgen
Lehrgebäude systematısıeren (SO Johann Gerhard, 1582—-1637), VCI-

suchte der Pietismus AUS diesem NSCH tormalen KOorsett auszubrechen und
die persönlıche Frömmıi1gkeıt und Lebensführung CIMHCUCTN Maßgeblıche
Anstöße gab Phıilıpp 5Spener mi1t selner „Pıa des1ider1a ”“ V ON 675
k1genständige Ausprägungen rhielt der Pietismus In August Her-
TL Francke, 1663—-1727), Württemberg Johann TeEC Bengel, 68 7—

und Herrnhut ( Nıkolaus Ludwı1g Taf VON /Zinzendorf, 1700—1760) In
der Aufklärung ingegen TLrafen 1 hemen W1IE ünde, rlösung und wıgkelıt,
WIE S1e€ In den Bekenntnisschriften vorgegeben WAaLCT, In den Hıntergrund.
e Kezeption des phılosophıschen Ratıiıonalısmus Urc die evangelısche
eologıe der ul  ärung führt zudem Z£UT nıtık orthodoxen Inspirations-
verständniıs der und Z£UT Entstehung der historisch-knitischen chrıft-
auslegung.

Im Deutschen Ka1l1serreich 1e das landesherrliche Kırchenregiment hıs
7U Ende des Ersten Weltkrieges bestehen. TSt der Zusammenbruch der
staatlıchen Strukturen 015 115 die lutherischen Kırchen, siıch selbständıg

organısieren. eüberkommenen landeskıirchlichen TeENZeEN wurden me1lst
nıcht angeftastel, doch galt e 9 Kıirchenverfassungen NCLUL entwıckeln und
UmMzZzuseiZzen e natıonalsoz1ahıstische Machtergreifung führte nıcht einer
geschlossenen UÜpposıtion das KReg1ime. uch bekennende Chrısten, dıe
siıch 1mM 50R Kırchenkampf dıe Übergriffe des Staates auf innerkırchli-
che Angelegenheıten Z£UT Wehr SCeLIZEN, konnten zugle1ic nhänger der DAP
und Antısemıiten SeIN. Den Landeskırchen Bayern, W ürttemberg und Han-
OVC) gelang e 9 siıch nıcht In die VON den Deutschen Christen propagıerte
und Öölkısch iıdeologisierte Reichskıirche integrieren lassen. Als Kehrseıute
hatte dies jedoch eın größberes JTaktıeren mi1t dem natıonalsoz1ahıstischen Staat
Z£UT olge, als dies In den Bruderräten der gleichgeschalteten Landeskırchen
der Fall WAl. Im „Lutherrat‘ intens1ivierten dıe sSOogenannftfen intakten uther1-
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schriften schloss die Abgrenzungen zu Altgläubigen, Täufern und Re for mier-
ten ab und führte eine Klärung der theologischen Kontroversen innerhalb des 
Luthertums herbei. Die Sammlung beginnt mit den drei altkirchlichen Be-
kenntnissen und betont so den Anspruch der lutherischen Kirche, in Kon-
tinuität mit der Alten Kirche zu stehen. Es folgen die Confessio Augustana 
mit ihrer Apologie, Luthers Schmalkaldische Artikel, Melanchthons Traktat 
über die Gewalt des Papstes, die beiden Katechismen Luthers sowie die 
Konkordienformel. Altlutherische Orthodoxie, Pietismus, Aufklärung, Idea-
lis mus und das sogenannte Neuluthertum des 19. Jahrhundert bezogen sich 
auf je ihre Weise auf die Bekenntnisschriften bzw. setzten sich mit ihnen aus-
einander. Während es z. B. der lutherischen Orthodoxie im 17. Jahrhundert 
daran lag, lutherische Theologie zu einem komplexen und in sich stimmigen 
Lehrgebäude zu systematisieren (so z. B. Johann Gerhard, 1582–1637), ver-
suchte der Pietismus aus diesem engen formalen Korsett auszubrechen und 
die persönliche Frömmigkeit und Lebensführung zu erneuern. Maßgebliche 
Anstöße gab Philipp Jakob Spener mit seiner „Pia desideria“ von 1675. 
Eigenständige Ausprägungen erhielt der Pietismus in Halle (August Her-
mann Francke, 1663–1727), Württemberg (Johann Albrecht Bengel, 1687–
1752) und Herrnhut (Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, 1700–1760). In 
der Aufklärung hingegen traten Themen wie Sünde, Erlösung und Ewigkeit, 
wie sie in den Bekenntnisschriften vorgegeben waren, in den Hintergrund. 
Die Rezeption des philosophischen Rationalismus durch die evangelische 
Theologie der Aufklärung führt zudem zur Kritik am orthodoxen Inspi ra tions-
verständnis der Bibel und zur Entstehung der historisch-kritischen Schrift-
auslegung.

Im Deutschen Kaiserreich blieb das landesherrliche Kirchenregiment bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges bestehen. Erst der Zusammenbruch der 
staatlichen Strukturen 1918 zwang die lutherischen Kirchen, sich selbständig 
zu organisieren. Die überkommenen landeskirchlichen Grenzen wurden meist 
nicht angetastet, doch galt es, Kirchenverfassungen neu zu entwickeln und 
umzusetzen. Die nationalsozialistische Machtergreifung führte nicht zu einer 
geschlossenen Opposition gegen das Regime. Auch beken nende Christen, die 
sich im sog. Kirchenkampf gegen die Übergriffe des Staates auf innerkirchli-
che Angelegenheiten zur Wehr setzen, konnten zugleich An hänger der NSDAP 
und Antisemiten sein. Den Landeskirchen Bayern, Würt temberg und Han-
nover gelang es, sich nicht in die von den Deutschen Chris ten propagierte 
und völkisch ideologisierte Reichskirche integrieren zu lassen. Als Kehrseite 
hatte dies jedoch ein größeres Taktieren mit dem nationalsozialistischen Staat 
zur Folge, als dies in den Bruderräten der gleichgeschalteten Landeskirchen 
der Fall war. Im „Lutherrat“ intensivierten die sogenannten intakten lutheri-
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schen Kırchen und dıe Ilutherischen Bruderräte ah 936 ıhre Kooperatıon
über dıe andeskırchlichen TeENZeEN hıinwesg. ugle1ic erwuchs UuUrc dıe
Arbeıt der Bekennenden Kırche auch 1Ne bıslang nıcht gekannte /usam-
menarbeıt der 1 utheraner mıt RKeformierten und Unilerten. e /Zeıten der
Glaubensanfechtung und des Wıderstandes konnten OS evangelısche und
römıisch-katholische Christen In Freundschaft und ge1istiger (emennschaft
zusammenführen, W1IE der Fall der UDeCKer Märtyrer dıe dre1 römisch-
katholischen Gelistlichen Johannes Prassek, Eduard üller und Hermann
ange SOWIE der lutherische Pastor aqar| Friedrich Ste  T1n ze1igt, derer hıs
heute geme1insam edacht WITd.

US.  IC die Iutherische Kırche welitweit

er Deutschlands tfasste die therische Te In Skandınavlen
bereıts Z£UT Reformationszeılt und führte Kıirchenbildungen; weltweıte
Verbreitung tand 1E später Urc Auswanderer und Mıiıssionsgesellschaften.
Deren unterschiedliche ethnısche und natıonale erkun führte e1ner
starken Aufsplitterung des Luthertums In ıne 1e174 kırchlicher Grup-
plerungen auf denselben lerrntorien. Insgesamt können dıe lutherischen KIr-
chen als Staats-,- Oder Freikiırchen strukturjert SeIN. uch iıhre Leıitung
annn In unterschiedlichen Formen wahrgenommen werden, WODeEeL 1ne Tlen-
denz Z£UT bıschöfliıch-synodalen Verfassungen erkennbar 1St, auch WENNn das
episkopale Amt andere Namen als .„„Bıschof" tragen annn In den skandınavı-
schen Kırchen hat siıch arubDer hınaus dıe historische Bıschofssukzession i
halten Lheser Strukturenpluralismus gilt heute nıcht als Hınderungsgrund für
die (iemennschaft untereinander. 1e1ImMeNnr we1ß siıch dıe Konfessionsfamıhe
UuUrc die Iutherischen Bekenntnisschriften (besonders dıe C'onfessi10 UgUuS-
tana) SOWIE die Botschaft VON der Kechtfertigung des üUnders als Mıtte des
E vangelıums mıteinander verbunden.

Dennoch gelang den lutherischen Kırchen hıs Z£UT Mıtte des Jahr-
hunderts nıcht, auf globaler ene einer kırchlichen Einheılt kommen.
e Bereıtschaft, über natıonale TeENZeEN hinaus geme1insam Verantwortung

übernehmen SOWIE MHnanzıelle und theologische Ressourcen teilen,
Wl 1IUT bedingt ausgepräagt. /Zu stark tfanden die natıonalen E goismen auch
In vielen Kırchen Anklang nıcht zuletzt In den deutschen. Spätestens die
ıfahrungen der Katastrophe des / weıten Weltkriegs veränderten dA1ese FE1InNn-
stellung Jedoch grundlegend. SO SC siıch das L uthertum 04 / eın geme1n-

Sprachrohr. In diesem Jahr wurde In Lund der Lutherische Unı
gegründet, das E vangelıum Jesu Christı gemeinsam bezeugen,
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schen Kirchen und die lutherischen Bruderräte ab 1936 ihre Kooperation 
über die landeskirchlichen Grenzen hinweg. Zugleich erwuchs durch die 
Arbeit der Bekennenden Kirche auch eine bislang nicht gekannte Zusam-
menarbeit der Lutheraner mit Reformierten und Unierten. Die Zeiten der 
Glaubensanfechtung und des Widerstandes konnten sogar evangelische und 
römisch-katholische Christen in Freundschaft und geistiger Gemeinschaft 
zusammenführen, wie der Fall der Lübecker Märtyrer (die drei römisch- 
katholischen Geistlichen Johannes Prassek, Eduard Müller und Hermann 
Lange sowie der lutherische Pastor Karl Friedrich Stellbrink) zeigt, derer bis 
heute gemeinsam gedacht wird.

Ausblick: die lutherische Kirche weltweit

Außerhalb Deutschlands fasste die lutherische Lehre v. a. in Skandinavien 
bereits zur Reformationszeit Fuß und führte zu Kirchenbildungen; weltweite 
Verbreitung fand sie später durch Auswanderer und Missionsgesellschaften. 
Deren unterschiedliche ethnische und nationale Herkunft führte z. T. zu  einer 
starken Aufsplitterung des Luthertums in eine Vielzahl kirchlicher Grup-
pierungen auf denselben Territorien. Insgesamt können die lutherischen Kir-
chen als Staats-, Volks- oder Freikirchen strukturiert sein. Auch ihre Lei tung 
kann in unterschiedlichen Formen wahrgenommen werden, wobei eine Ten-
denz zur bischöflich-synodalen Verfassungen erkennbar ist, auch wenn das 
episkopale Amt andere Namen als „Bischof“ tragen kann. In den skandinavi-
schen Kirchen hat sich darüber hinaus die historische Bischofssukzession er-
halten. Dieser Strukturenpluralismus gilt heute nicht als Hinderungsgrund für 
die Gemeinschaft untereinander. Vielmehr weiß sich die Konfessionsfamilie 
durch die lutherischen Bekenntnisschriften (besonders die Confessio Augus-
tana) sowie die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders als Mitte des 
Evangeliums miteinander verbunden.

Dennoch gelang es den lutherischen Kirchen bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts nicht, auf globaler Ebene zu einer kirchlichen Einheit zu kommen. 
Die Bereitschaft, über nationale Grenzen hinaus gemeinsam Verantwortung 
zu übernehmen sowie finanzielle und theologische Ressourcen zu teilen, 
war nur bedingt ausgeprägt. Zu stark fanden die nationalen Egoismen auch 
in vielen Kirchen Anklang – nicht zuletzt in den deutschen. Spätestens die 
Erfahrungen der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs veränderten diese Ein-
stellung jedoch grundlegend. So schuf sich das Luthertum 1947 ein gemein-
sames Sprachrohr. In diesem Jahr wurde in Lund der Lutherische Weltbund 
(LWB) gegründet, um das Evangelium Jesu Christi gemeinsam zu bezeugen, 
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die Ekinıgkeit 1mM Gilauben unfer den Iutherischen Kırchen pflegen SOWIE
die brüderliche (ieme1nnschaft unfer den Lutheranern, deren mMı1ısSs1ONaAaTıIıSschen
Auftrag SOWIE dıe Beteillgung der Öökumenıischen ewegung Öördern
ange e1t wurde vermileden, SEHNAUCL bestimmen, welche kırchliche QOua:;
1ltät der LW besıtzt und In welchem Verhältnis die Mıtgliedskırchen
elınander stehen. Er deNnıierte siıch daher lediglıch als „Tre1e erein1gung
VON Iutherischen ırchen". TSt 1mM Verlauf welterer innerlutherischer (1e-
präche entstand die Einsıcht, dass der gemeinsame ezug auf das e-
rische Bekenntnis ıne weıtergehende kırchliche Verbundenhe1l olge
en 1L1USSs ESs reifte die Überzeugung, dass der LW mehr als eın reines
/Zweckhbündnıs E1 Auf der Achten Vollversammlung 9O() In (urıtiıba wurde
das Verhältnis der 1mM LW versammelten Kırchen er mıt dem COMMMUNLILO-
edanken TICL umschrieben: Der LW 1st „e1INe G(iemennschaft VON Kıiırchen,
dıe siıch dem Dreieinigen (iJott bekennen, In der Verkündigung des Wortes
(Jottes übereinstimmen und In Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft VCI-

bunden Sınd. Der L utherischeunıekennt dıe eine, heilıge, katholische
und apostolische Kırche und ll der Einheılt der Christenheıit In der Welt die-
nen  .“ ( Verfassung, Art 3) Heute führt der LW In seinem Namen den /us ALZ
„Eine (emennschaft VON Kırchen"“.

Der LW vertritt ZUrzeıt 145 Kırchen In 0S LÄändern mi1t mehr als 74 Miıl-
hhonen Mitgliedern.‘’ Als größte LWB-Mıtgliedskirchen zählen dıe Athiopi-
sche E, vangelische Kırche ekane Yesus (7/,ö Mıllıonen Gemeindeglıieder)
und die E, vangelısch-Lutherische Kırche In Tansanıa (6,5 Mıllıonen (je meı1ln-
deglieder) SOWIE die Schwedische 1IrC (6,3 Mıllıonen Gemeindeglieder).
Mıiıtgliedskırchen W1IE dıe E, vangeliısch-Lutherische Kırche In Jordanıen
und 1mM eiılıgen Land Oder die Christlhich-Lutherische Kırche Honduras ha-
ben ingegen 1IUT 3000 bzw 700 emeıindeglıeder. Das höchste Entsche1-
dungsgremıium des LW 1St seine Vollversammlung, dıe In der ege. alle
sechs TE statthndet (zuletzt: 09 / ongkong, 2003 innıpeg, 2010 Stutt-
Sarl und 2017 Wındhoek) Das Gememschaftsbüro hat selinen S1{t7 In ent.
/Zu den enufgaben des LW zählen nehben der Örderung der iInner-
Ilutherischen Einheılt auch der weltweıte interkonfessionelle Dialog, die theo-
logısche Reflex1ion, die Miıss10ns- und Entwicklungsarbeıt SOWIE die Flücht-
1ngS- und Katastrophenhilfe. In den etzten ahren wuchs dıe Erkenntnis,
welche edeutung dem Kontext, In dem 1ne Kırche wiırkt, für iıhre J1heologıe

Vegl dıe Oomepage des ] utherischen Weltbundes www.lutheranworld.org; Zugriff
017
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die Einigkeit im Glauben unter den lutherischen Kirchen zu pflegen sowie 
die brüderliche Gemeinschaft unter den Lutheranern, deren missionarischen 
Auftrag sowie die Beteiligung an der ökumenischen Bewegung zu fördern. 
Lange Zeit wurde vermieden, genauer zu bestimmen, welche kirchliche Qua-
lität der LWB besitzt und in welchem Verhältnis die Mitgliedskirchen zu-
einander stehen. Er definierte sich daher lediglich als „freie Vereinigung 
von lutherischen Kirchen“. Erst im Verlauf weiterer innerlutherischer Ge-
spräche entstand die Einsicht, dass der gemeinsame Bezug auf das luthe-
rische Bekenntnis eine weitergehende kirchliche Verbundenheit zur Folge 
haben muss. Es reifte die Überzeugung, dass der LWB mehr als ein reines 
Zweckbündnis sei. Auf der Achten Vollversammlung 1990 in Curitiba wurde 
das Verhältnis der im LWB versammelten Kirchen daher mit dem communio-
Gedanken neu umschrieben: Der LWB ist „eine Gemeinschaft von Kirchen, 
die sich zu dem Dreieinigen Gott bekennen, in der Verkündigung des Wortes 
Gottes übereinstimmen und in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft ver-
bunden sind. Der Lutherische Weltbund bekennt die eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche und will der Einheit der Christenheit in der Welt die-
nen“ (Verfassung, Art. 3). Heute führt der LWB in seinem Namen den Zusatz 
„Eine Gemeinschaft von Kirchen“.

Der LWB vertritt zurzeit 145 Kirchen in 98 Ländern mit mehr als 74 Mil-
lio nen Mitgliedern.7 Als größte LWB-Mitgliedskirchen zählen die Äthiopi-
sche Evangelische Kirche Mekane Yesus (7,8 Millionen Gemeinde glieder) 
und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania (6,5 Millionen Ge mein-
deglieder) sowie die Schwedische Kirche (6,3 Millionen Gemeindeglieder). 
Mitgliedskirchen wie z. B. die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien 
und im Heiligen Land oder die Christlich-Lutherische Kirche Honduras ha-
ben hingegen nur 3000 bzw. 1700 Gemeindeglieder. Das höchste Ent schei-
dungsgremium des LWB ist seine Vollversammlung, die in der Regel alle 
sechs Jahre stattfindet (zuletzt: 1997 Hongkong, 2003 Winnipeg, 2010 Stutt-
gart und 2017 Windhoek). Das Gemeinschaftsbüro hat seinen Sitz in Genf. 
Zu den aktuellen Aufgaben des LWB zählen neben der Förderung der inner-
lutherischen Einheit auch der weltweite interkonfessionelle Dialog, die theo-
logische Reflexion, die Missions- und Entwicklungsarbeit sowie die Flücht-
lings- und Katastrophenhilfe. In den letzten Jahren wuchs die Erkenntnis, 
welche Bedeutung dem Kontext, in dem eine Kirche wirkt, für ihre Theologie 

7 Vgl. die Homepage des Lutherischen Weltbundes: www.lutheranworld.org; Zugriff am 
10. 8. 2017.
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und Lhakonile zukommt. [eses Wiıissen dıe Kontextualıtät führte einer
Stärkung der Ssiehen kKegionen innerhalb des LLW Afrıka, Asıen, ıttel- und
Usteuropa, ıttel- und Westeuropa, Nordische Länder, Nordamerıka SOWIE
Lateinamerıka arıDL. den Mıtgliedskırchen Foren bereıitzustel-
len, In denen S1e€ 1hr spezılısches TO als Kırchen der weltweıten (je meı1ln-
schaft entwıckeln und einbringen können.

eıtere lutherische Kırchen, die In e1lner konservatıven Auslegungstradıi-
t10n der Bekenntnisschriften stehen, en siıch 1mM Internationalen L.uther1-
schen RKaft zusammengeschlossen, der siıch als Verhband bekenntnistreuer
Iutherischer Kırchen versteht. Ihm ehören 35 Kırchen mıt 3,5 11110-
TICTHT emeındegliedern (ın Deutschland dıe Selbständıge E.vangelısch-
L utherische Kırche)

Diıe reformierten Kırchen

Gegenwart
Nur WEe1 der deutschen Landeskırchen en einen reformıerten Bekennt-
nısstand:

die Lippısche Landeskırche ne iıhre Iutherische Klasse; 1L60) 008
Gemeindeglieder) und
die E vangelısch-reformierte Kırche (ca 150 008 Gemeindeglieder).
e E, vangelısch-reformierte Kırche 1st als eINZIZE Kırche innerhalb der

EK  — keine Terntornalkırche. Ihre ZuL 140 (1g meıl1nden sınd schwerpunktmä-
Bıg auf Ustfriesland, das LEmsland, dıe (irafschaft Bentheim und Bayern VCI-

teilt In iıhrer Verfassung WIT| festgehalten: .„„Keıne (je meınde darf über ıne
andere, eın emeı1ndeglıe über eın anderes Vorrang Oder Herrschaft bean-
pruchen lle Kırchenleitung erfolgt UuUrc Presbyterien ırchenräte und
5 ynode!  .“ (Kırchenverfassung, Art Ahbhs 1) e Kırche 1st presbyterlal-
synodal organısılert. „Dıie (jeg meınden Ordnen iıhre Angelegenheıten selhbstän-
dıg  .. (Kırchenverfassung, Art Ahs 4) WAS Z£UT olge hat, dass Pfarr-
tellen 1re Urc die In den (je meınden zuständıgen tTemlen und nıcht
Urc übergeordnete Kırchenleitungen besetzt werden. Nur WENNn (je meı1ln-
den bestimmte Fragen nıcht selbständıg regeln können, tritt das Subsı1ıdları-
tätsprinz1ıp In Kraft, und die Entscheidung wırd auf der nächsthöheren ene
eTällt. I hes sınd zunächst die TCUN S5Synodalverbände, die dann iıhrerseımts
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und Diakonie zukommt. Dieses Wissen um die Kontextualität führte zu einer 
Stärkung der sieben Regionen innerhalb des LWB (Afrika, Asien, Mittel- und 
Osteuropa, Mittel- und Westeuropa, Nordische Länder, Nordamerika sowie 
Lateinamerika & Karibik), um so den Mitgliedskirchen Foren bereitzustel-
len, in denen sie ihr spezifisches Profil als Kirchen der weltweiten Ge mein-
schaft entwickeln und einbringen können.

Weitere lutherische Kirchen, die in einer konservativen Auslegungstradi-
tion der Bekenntnisschriften stehen, haben sich im Internationalen Lutheri-
schen Rat (ILC) zusammengeschlossen, der sich als Verband bekenntnis treuer 
lutherischer Kirchen versteht. Ihm gehören 35 Kirchen mit ca. 3,3 Mil lio-
nen Gemeindegliedern an (in Deutschland die Selbständige Evan gelisch-
Lutherische Kirche).

2. Die reformierten Kirchen

Gegenwart

Nur zwei der deutschen Landeskirchen haben einen reformierten Bekennt-
nisstand:

– die Lippische Landeskirche (ohne ihre lutherische Klasse; ca. 160 000 
Gemeindeglieder) und

– die Evangelisch-reformierte Kirche (ca. 180 000 Gemeindeglieder).

Die Evangelisch-reformierte Kirche ist als einzige Kirche innerhalb der 
EKD keine Territorialkirche. Ihre gut 140 Gemeinden sind schwerpunktmä-
ßig auf Ostfriesland, das Emsland, die Grafschaft Bentheim und Bayern ver-
teilt. In ihrer Verfassung wird festgehalten: „Keine Gemeinde darf über eine 
andere, kein Gemeindeglied über ein anderes Vorrang oder Herrschaft bean-
spruchen. Alle Kirchenleitung erfolgt durch Presbyterien (Kirchenräte) und 
Synoden“ (Kirchenverfassung, Art. 4 Abs. 1). Die Kirche ist presbyterial- 
synodal organisiert. „Die Gemeinden ordnen ihre Angelegenheiten selb stän-
dig“ (Kirchenverfassung, Art. 4 Abs. 4), was z. B. zur Folge hat, dass Pfarr-
stellen direkt durch die in den Gemeinden zuständigen Gremien und nicht 
durch übergeordnete Kirchenleitungen besetzt werden. Nur wenn Gemein-
den bestimmte Fragen nicht selbständig regeln können, tritt das Subsi dia ri-
tätsprinzip in Kraft, und die Entscheidung wird auf der nächsthöheren Ebene 
gefällt. Dies sind zunächst die neun Synodalverbände, die dann ihrerseits 
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Vertreter für die (GGesamtsynode wählen Fın Moderamen die Gieschäfte
der Kırche zwıschen den S5Synodaltagungen.

Geschichte

en Wıttenberg wurden /Zürich mıt uldryc Zwineglı (1484-—-1531) und
enf mıt Johannes (Calvın (1509—1564) maßgeblıchen /entren der Re-
tormatıon. Eın ENSCICL /Zusammenschluss zwıschen dem lutherischen und
dem zwinglianıschen we1g der Reformatıon, den siıch andgra: Phi1i-
lLpp VON Hessen 1mM amp dıe katholischen Habsburger bemühte,
scheıterte auf dem arburger Keligionsgespräch VON 520 den Auselinan-
dersetzungen zwıschen L uther und Zwineglı über das rechte Verständnis des
Abendmahls 1Ne (ijeneration später als Zwineglı underwiıirkte Johannes
Calvın, eın In der Picardıe geborener Jurist und Philologe, der siıch seine
1heologiekenntnıisse 1mM Selbststudium angee1gnet hatte und dıe RKeformatıon
In Straßburg und enf prägte

Von /Zürich ausgehend breıitete siıch die RKeformatıon wıinglıs In welte-
1CcH Schwelizer tädten AUS, ebenso WIE 1mM Elsase und 1mM südwestdeutschen
aum Dort wurden besonders Memmuingen, L ındau und Konstanz /entren
der sOgenannten Oberdeutschen eformatıon. /7usammen mıt T  urg leg-
ten dıe dre1 Städte auf dem Augsburger Keichstag VON 530 OB e1in C1ZE-
1ICSs Bekenntnis VOIL, dıe (C’onfess10 Jetrapolıtana. Der (’onsensus ligurinus
zwıischen Bullınger und Calvın wiıederum rachte 549 1ne inıgung ZWI1-
schen enf und Zürich Der (irundstein für die Entstehung der reformıer-
ten K antonalkırchen der chwe17 Wl damıt gelegt, e1in Prozess, der mi1t der
C'onfessi10 Helvetica poster10r 566 selnen Ahbschluss tfand ingegen hatte
der (’onsensus ligurinus den Bruch der 1 utheraner mıt Calvın Z£UT olge e
rundzüge für dıe Aufspaltung der RKeformatıon In 1ne therische und ıne
reformiıerte Konfessionshnıie wurden SOMItT bereıts hier sıchtbar.

In Deutschlan: konnte der Calvınısmus letztlich 1IUT In einıgen lerritorien
Fuß fassen. Im Jahre 563 Kurfürst Friedrich 11L VON der Aal7Z ıne
reformiıerte Kırchenordnung ein Ekuiniıge weIltere (Girafschaften SOWIE Bremen,
nha und 1DPpC folgten e Verfolgungen In Frankreich brachten huge-
nottische Flüchtlinge nach Berlın, Brandenburg Oder In die Nıederlan
1E€ tfranzöÖösısch-reformıerte (je meınden gründete. ber Holland kommend
breıiteten siıch reformiıerte (jemelınden auch Nıederrhein und (OOstfriesliand
AUS TSt 1mM Westfälhsche: Frieden VON 6458 erlangten die RKeformierten iıhre
reichsrechtlhiche Gleichstellung mi1t den Lutheranern. Als der Brandenburger
Kurfürst Johann S1ig1ismund Anfang des 17 Jahrhunderts 71 Calyınısmus
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Vertreter für die Gesamtsynode wählen. Ein Moderamen führt die Geschäfte 
der Kirche zwischen den Synodaltagungen.

Geschichte

Neben Wittenberg wurden Zürich mit Huldrych Zwingli (1484–1531) und 
Genf mit Johannes Calvin (1509–1564) zu maßgeblichen Zentren der Re-
formation. Ein engerer Zusammenschluss zwischen dem lutherischen und 
dem zwinglianischen Zweig der Reformation, um den sich Landgraf Phi-
lipp von Hessen im Kampf gegen die katholischen Habsburger bemühte, 
scheiterte auf dem Marburger Religionsgespräch von 1529 an den Aus einan-
dersetzungen zwischen Luther und Zwingli über das rechte Verständnis des 
Abendmahls. Eine Generation später als Zwingli und Luther wirkte Johannes 
Calvin, ein in der Picardie geborener Jurist und Philologe, der sich seine 
Theologiekenntnisse im Selbststudium angeeignet hatte und die Reformation 
in Straßburg und Genf prägte.

Von Zürich ausgehend breitete sich die Reformation Zwinglis in weite-
ren Schweizer Städten aus, ebenso wie im Elsass und im südwestdeutschen 
Raum. Dort wurden besonders Memmingen, Lindau und Konstanz Zentren 
der sogenannten oberdeutschen Reformation. Zusammen mit Straßburg leg-
ten die drei Städte auf dem Augsburger Reichstag von 1530 sogar ein eige-
nes Bekenntnis vor, die Confessio Tetrapolitana. Der Consensus Tigurinus 
zwischen Bullinger und Calvin wiederum brachte 1549 eine Einigung zwi-
schen Genf und Zürich. Der Grundstein für die Entstehung der reformier-
ten Kantonalkirchen der Schweiz war damit gelegt, ein Prozess, der mit der 
Confessio Helvetica posterior 1566 seinen Abschluss fand. Hingegen hatte 
der Consensus Tigurinus den Bruch der Lutheraner mit Calvin zur Folge. Die 
Grundzüge für die Aufspaltung der Reformation in eine lutherische und eine 
reformierte Konfessionslinie wurden somit bereits hier sichtbar.

In Deutschland konnte der Calvinismus letztlich nur in einigen Territorien 
Fuß fassen. Im Jahre 1563 führte Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz eine 
reformierte Kirchenordnung ein. Einige weitere Grafschaften sowie Bremen, 
Anhalt und Lippe folgten. Die Verfolgungen in Frankreich brachten huge-
nottische Flüchtlinge nach Berlin, Brandenburg oder in die Niederlande, wo 
sie französisch-reformierte Gemeinden gründete. Über Holland kommend 
breiteten sich reformierte Gemeinden auch am Niederrhein und Ostfriesland 
aus. Erst im Westfälischen Frieden von 1648 erlangten die Reformierten ihre 
reichsrechtliche Gleichstellung mit den Lutheranern. Als der Brandenburger 
Kurfürst Johann Sigismund Anfang des 17. Jahrhunderts zum Calvinismus 
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übertrat, erreichten die preußıischen Landstände, dass die therischen Un-
eritfanen nıcht dem (irundsatz CHLMUS FeQZ10, 1145 religi0 folgen mussten ©

Wilie auch 1mM Luthertum verschrieh siıch die reformiıerte ()rthodox1e (be:
SsONders In den Nıederlanden darauf, eın zusammenhängendes, scholastı-
sches Lehrsystem aufzubauen. e TE VON der Doppelten Prädestination

B 9 dıe Oft als e1in (’har:  teristikum des C’alviınısmus angesehen wird, Mın-
det siıch Wl bereıts be1 Calvın, wurde Jedoch ETST Urc die S5Synode VON

Dordrecht (1618/ 19) eiInem prägenden Kennzeıichen der Konfession AUS-

tormuhert und festgesetzt. In Deutschlan: wurden ingegen die AaNONES
VON Dordrecht nıcht übernommen, und e1in gemäßigter Calyviınısmus 1e
erhalten. uch der Pietismus SETZ7ie einen egenpol, W1IE eIwa 1mM nordwest-
lıchen Deutschlan: mıt dem Mystiker und relıg1ösen Schriftsteller (ijerhard
Jersteegen (1697-1769) urc die Kırchenunionen des 19 Jahrhunderts 1mM
deutschen Staatenbun: verlor das deutsche Reformiertentum welter e1gen-
ständıgem TO (sıehe unten). ach 945 wurde die reformıerte JIheologıe
und nıcht 1IUT diese maßgeblıc Urc Karl Barth (1886—1968) beeinfusst.

Einz1ıge rundlage er TE der „.hach (jottes Wort reformıerten“ KIr-
chen ıne häufge Selbstbezeichnung 1st letztliıch, W1IE In den e-
rıschen auch, ehben Jenes Wort (ijottes. och kennt 1111A0 1mM Gegensatz 7U

L uthertum keinen abgeschlossenen Kanon reformıerter Bekenntnisschriften.
Als hıs heute einNussreich erweıisen siıch der He1idelberger Katech1ismus,
die (’onfess10 Helvetica Poster10r, die Westminster (Confess1ion, die ord-
rechter Artıkel, aber auch die Barmer J1heologische Erklärung

US.  IC die reformierte Kırche weltweit

e wichtigsten reformıerten Kırchen en siıch heute In der SChWEeIZ, In
den Nıederlanden, In Schottland, In Ungarn SOWIE In den USAÄA dort auch
aufgrund iıhrer Verfassung unfer dem Namen Presbyterianer ekannt

In Schottland entstand 1Ne der wen1igen reformıerten Staatskırchen. In
England calyınıstisches Gedankengut 7U Purıtanısmus, der sıch W1e-
derum In e1in presbyterial-synodales und eın kongregationalistisches
ager spaltete. urch dıe „Pilgerväter”, e1lner TUpPDE englıscher Separatıs-
ten, wurde der Kongregationalısmus 620 nach Nordamerıka gebracht. In der

uch In Sachsen blıeben dıe Menschen evangelısch-lutherisch, nachdem Kurfürst T1ed-
rich August L., der arke., zu römıschen Katholi1z1smus übergetreten Wi Önıg
VOIN Olen werden können.
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übertrat, erreichten die preußischen Landstände, dass die lutherischen Un-
tertanen nicht dem Grundsatz cuius regio, eius religio folgen mussten.8

Wie auch im Luthertum verschrieb sich die reformierte Orthodoxie (be-
sonders in den Niederlanden) darauf, ein zusammenhängendes, scholasti-
sches Lehrsystem aufzubauen. Die Lehre von der Doppelten Prädestination 
z. B., die oft als ein Charakteristikum des Calvinismus angesehen wird, fin-
det sich zwar bereits bei Calvin, wurde jedoch erst durch die Synode von 
Dordrecht (1618/19) zu einem prägenden Kennzeichen der Konfession aus-
formuliert und festgesetzt. In Deutschland wurden hingegen die Kanones 
von Dordrecht nicht übernommen, und ein gemäßigter Calvinismus blieb 
erhalten. Auch der Pietismus setzte einen Gegenpol, wie etwa im nordwest-
lichen Deutschland mit dem Mystiker und religiösen Schriftsteller Gerhard 
Tersteegen (1697–1769). Durch die Kirchenunionen des 19. Jahrhunderts im 
deutschen Staatenbund verlor das deutsche Reformiertentum weiter an eigen-
ständigem Profil (siehe unten). Nach 1945 wurde die reformierte Theologie – 
und nicht nur diese – maßgeblich durch Karl Barth (1886–1968) beeinflusst.

Einzige Grundlage aller Lehre der „nach Gottes Wort reformierten“ Kir-
chen – so eine häufige Selbstbezeichnung – ist letztlich, wie in den luthe-
rischen auch, eben jenes Wort Gottes. Doch kennt man im Gegensatz zum 
Luthertum keinen abgeschlossenen Kanon reformierter Bekenntnisschriften. 
Als bis heute einflussreich erweisen sich z. B. der Heidelberger Katechismus, 
die Confessio Helvetica Posterior, die Westminster Confession, die Dord-
rechter Artikel, aber auch die Barmer Theologische Erklärung.

Ausblick: die reformierte Kirche weltweit

Die wichtigsten reformierten Kirchen finden sich heute in der Schweiz, in 
den Niederlanden, in Schottland, in Ungarn sowie in den USA – dort auch 
aufgrund ihrer Verfassung unter dem Namen Presbyterianer bekannt.

In Schottland entstand eine der wenigen reformierten Staatskirchen. In 
England führte calvinistisches Gedankengut zum Puritanismus, der sich wie-
derum in ein presbyterial-synodales und ein streng kongregationalistisches 
Lager spaltete. Durch die „Pilgerväter“, einer Gruppe englischer Separatis-
ten, wurde der Kongregationalismus 1620 nach Nordamerika gebracht. In der 

8 Auch in Sachsen blieben die Menschen evangelisch-lutherisch, nachdem Kurfürst Fried-
rich August I., der Starke, zum römischen Katholizismus übergetreten war, um König 
von Polen werden zu können.
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Folgezeıt kam dort einer starken Zersplitterung des RKeformiertentums.
Das 19 und Jahrhundert sınd ingegen Urc Unionsbestrebungen
ler den Reformierten selbst, aber auch mıt anderen Kırchen gekennzeichnet.

Mıt dem 875 gegründeten Bund Presbyterianischer und RKeformierter
Kırchen entstand nehben der anglıkanıschen Lambeth Konferen7z (1867) der
erste weltweılte konfessionelle /Zusammenschluss überhaupt. Zunächst C
hörten ıhm me1lst Kırchen AUS dem angelsächsischen aum Im Jahre 9’/0
verein1ıgte siıch dieser presbyterianısch /Zusammenschluss mi1t dem
Internationalen Kongregationalıstischen Kat 7U Reformierten unı
( World 1ance f eTOTME urches Im TE 2010 hat siıch dieser dann
wiıederum mi1t dem kleineren Reformierten “)kumenischen RKat ZUSdAMHMMMENSC-
schlossen. e NECLC KöÖörperschaft rag den Namen Weltgemeinschaft EeTOT-
mIierter Kırchen (WGRK) und repräsentiert rund S() Mıllıonen C'hristinnen
und Christen In 108 Ländern AUS über Z Kırchen, dıe In presbyterianıscher,
kongregationalıstischer, reformıerter und waldensıischer Iradıtiıon stehen.
uch eiN1ge vereiniıgte und siıch vereinıgende Kırchen ehören der WORK

eVerfassung hält über die Identität der WORK test „Im Anschluss
das Erbe der reformıerten Bekenntnisse als 1ne ahbe Z£UT Erneuerung

der dNZCH Kırche, 1st dıe Weltgemeinschaft Reformierter Kırchen ıne (1e-
meıinschaft (communı10n) VON Kırchen, indem S1e€ die en der Einheılt
In C’hristus durch dıe gegenseltige Anerkennung der aufe, Mıtgliedschaft,
Kanzel- und Altargemeinschaft, des gelistlichen Amltes und des Zeugn1sses
bekennt, die reformıerte JIheologıe 1mM 1C auf das CANrIiSTIhche Zeug-
Nıs In der heutigen Welt interpretiert, dıe Erneuerung des christlichen
(ijottesdienstes und des gelistlichen Lebens innerhalb der reformıerten Ira-
dıtion ermutigt, 1Ne Verpflichtung Z£UT Partnerschaft In (jottes Mıss1ıon
ErNEUECIT, 1mM gottesdienstlichen eben, durch Zeugn1s, d1akonische
Lhenste und den Einsatz für Gerechtigkeıit, Mıss1ıon In LEinheılt, M1SS10-
narısche Erneuerung und Befähigung mMISsS1ONaArTıschem Handeln fÖTr-
dern  .“ ( Verfassung, Art IIL) Wıe auch dıe anderen weltweıten christlichen
(ijemelnschaften dient der WORK zudem der Örderung des Öökumenıischen
Dialogs mıt den Kırchen anderer Iradıtionen. aruDer hinaus sıch für
wirtschaftliche und Ökologische Gerechtigkeit ein
e Generalsversammlung als höchstes rgan der WORK wırd zukünf-

1e alle siehen Jahre ährlıch trıfft siıch e1in EFxekutivausschuss. War der
S 1{7 der WORK bıslang Genf, 1st die Gieschäftsstelle Begınn 2014 nach
Hannover UMNLSCZUORCLL.
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Folgezeit kam es dort zu einer starken Zersplitterung des Reformiertentums. 
Das 19. und 20. Jahrhundert sind hingegen durch Unionsbestrebungen un-
ter den Reformierten selbst, aber auch mit anderen Kirchen gekennzeichnet. 

Mit dem 1875 gegründeten Bund Presbyterianischer und Reformierter 
Kirchen entstand neben der anglikanischen Lambeth Konferenz (1867) der 
erste weltweite konfessionelle Zusammenschluss überhaupt. Zunächst ge-
hörten ihm meist Kirchen aus dem angelsächsischen Raum an. Im Jahre 1970 
ver einigte sich dieser presbyterianisch geprägte Zusammenschluss mit dem 
Internationalen Kongregationalistischen Rat zum Reformierten Weltbund 
(World Alliance of Reformed Churches). Im Jahre 2010 hat sich dieser dann 
wiederum mit dem kleineren Reformierten Ökumenischen Rat zusammenge-
schlossen. Die neue Körperschaft trägt den Namen Weltgemeinschaft Re for-
mierter Kirchen (WGRK) und repräsentiert rund 80 Millionen Christinnen 
und Christen in 108 Ländern aus über 220 Kirchen, die in presbyterianischer, 
kongregationalistischer, reformierter und waldensischer Tradition stehen. 
Auch einige vereinigte und sich vereinigende Kirchen gehören der WGRK 
an.

Die Verfassung hält über die Identität der WGRK u. a. fest: „Im Anschluss 
an das Erbe der reformierten Bekenntnisse als eine Gabe zur Erneuerung 
der ganzen Kirche, ist die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen eine Ge-
meinschaft (communion) von Kirchen, indem sie A. die Gaben der Einheit 
in Christus durch die gegenseitige Anerkennung der Taufe, Mitgliedschaft, 
Kanzel- und Altargemeinschaft, des geistlichen Amtes und des Zeugnisses 
bekennt, B. die reformierte Theologie im Blick auf das christliche Zeug-
nis in der heutigen Welt interpretiert, C. die Erneuerung des christlichen 
Gottesdienstes und des geistlichen Lebens innerhalb der reformierten Tra-
dition ermutigt, D. eine Verpflichtung zur Partnerschaft in Gottes Mission 
erneuert, im gottesdienstlichen Leben, durch unser Zeugnis, diakonische 
Dienste und den Einsatz für Gerechtigkeit, um so Mission in Einheit, missio-
narische Erneuerung und Befähigung zu missionarischem Handeln zu för-
dern“ (Verfassung, Art. III). Wie auch die anderen weltweiten christlichen 
Gemeinschaften dient der WGRK zudem der Förderung des ökumenischen 
Dialogs mit den Kirchen anderer Traditionen. Darüber hinaus setzt er sich für 
wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit ein.

Die Generalsversammlung als höchstes Organ der WGRK wird zukünf-
tig alle sieben Jahre tagen. Jährlich trifft sich ein Exekutivausschuss. War der 
Sitz der WGRK bislang Genf, ist die Geschäftsstelle zu Beginn 2014 nach 
Hannover umgezogen.
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Unierte Kırchen

Geschichte HN Gegenwart
en den therischen und WEe1 reformı1erten <1bt In Deutschlan: auch
unılıerte Landeskırchen Lhese Siınd:

die E.vangelısche Landeskırche Anhalts (ca 0080 (GGemelndeglieder),
die E.vangelısche Landeskırche In en (ca 170 008 Gemeindeglieder),
dıe E, vangelische Landeskırche In Berlın-Brandenburg-schlesische Her-
qusıt7 (ca OS() 008 GGemeindeglıieder),
dıe Bremische E, vangelısche Kırche (ca 200 008 Gemeindeglieder),
dıe E, vangelische Kırche In Hessen und Nassau (ca 5/0 0080 (jeg melınde-
glıeder),
dıe E, vangelıische 1IrC VON Kurhessen-Waldeck (ca s 300 0080 (jeg melınde-
glıeder),
dıe E.vangelısche Kırche der al7Z (ca 5 3() 0080 Gemeilndeglieder),
dıe E, vangelıische 1IrC 1mM R heinland (ca 2 580) 0080 Gemeindeglıieder)
und
dıe E.vangelısche Kırche VON Westfalen (ca 2580 0080 Gemeilndeglieder).
e anhaltınısche 1st die kleinste er Landeskırchen innerhalb der EKD,

die E.vangelısche Kırche 1mM einlanı ingegen die zweıtgrößte.
Zunächst e1in kurzer Rückhblick auf dıe Entstehungsgeschichte der Unılons-

kırchen Als Vorläufer der Unionsbestrebungen können dıe innerevangel.-
schen kKelıgionsgespräche des 17 und 185 Jahrhunderts gelten, dıe Jedoch
folgenlos Jleiben SO Iud der hessische andgra: 661 eiInem e-
rmnsch-reformıierten kKeligionsgespräch nach Kassel e1in Anfang des 19 Jahr-
hunderts anderten siıch dıe Kahmenbedingungen: Mıiıt dem Ahbsolutismus und
den territorlalen Veränderungen VON 3053 hıs 815 entstanden NCLC Staaten
mıt konfessionell stark gemischter evölkerung. Der (irundsatz CHIUS FeZ10,
1145 relLg10, der konfessionell einheıtliche lerritorien gewährleisten sollte,
Wl In diesen Giebleten nıcht mehr halten Oollte 1111A0 dem Prinzıp des
landesherrlichen Kırchenregiments mi1t 1IUT einer evangelıschen Kırche test-
halten, 1e ß siıch dies 1IUT Urc dıe erein1gung VON 1 utheranern und Re-
tormiıerten einer Kırche verwıirklhichen I hes ührte einem CUl KIr-
chentyp dem der unlerten Kırchen Begünstigt wurde der TOZESS auch
UuUrc die Tatsache, dass mi1t der ul  ärung die Bedeutung der konfes-
sionellen Lehrunterschliede VON vielen Gläubigen als nıcht mehr zeitgemälß
empfunden wurde und Unionsbestrebungen VON eologen W1IE Friedrich
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3. Unierte Kirchen

Geschichte und Gegenwart

Neben den lutherischen und zwei reformierten gibt es in Deutschland auch 
unierte Landeskirchen. Diese sind:

– die Evangelische Landeskirche Anhalts (ca. 30 000 Gemeindeglieder),
– die Evangelische Landeskirche in Baden (ca. 1 170 000 Gemeindeglie der),
– die Evangelische Landeskirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz (ca. 980 000 Gemeindeglieder),
– die Bremische Evangelische Kirche (ca. 200 000 Gemeindeglieder),
– die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (ca. 1 570 000 Ge mein de-

glieder),
– die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (ca. 830 000 Ge meinde-

glieder),
– die Evangelische Kirche der Pfalz (ca. 530 000 Gemeindeglieder),
– die Evangelische Kirche im Rheinland (ca. 2 580 000 Gemeindeglieder) 

und
– die Evangelische Kirche von Westfalen (ca. 2 280 000 Gemeindeglieder).

Die anhaltinische ist die kleinste aller Landeskirchen innerhalb der EKD, 
die Evangelische Kirche im Rheinland hingegen die zweitgrößte.

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Unions-
kirchen: Als Vorläufer der Unionsbestrebungen können die innerevangeli-
schen Religionsgespräche des 17. und 18. Jahrhunderts gelten, die jedoch 
folgenlos bleiben. So lud z. B. der hessische Landgraf 1661 zu einem luthe-
risch-reformierten Religionsgespräch nach Kassel ein. Anfang des 19. Jahr-
hunderts änderten sich die Rahmenbedingungen: Mit dem Absolutismus und 
den territorialen Veränderungen von 1803 bis 1815 entstanden neue Staaten 
mit konfessionell stark gemischter Bevölkerung. Der Grundsatz cuius regio, 
eius religio, der konfessionell einheitliche Territorien gewährleisten  sollte, 
war in diesen Gebieten nicht mehr zu halten. Wollte man an dem Prinzip des 
landesherrlichen Kirchenregiments mit nur einer evangelischen Kirche fest-
halten, ließ sich dies nur durch die Vereinigung von Lutheranern und Re-
formierten zu einer Kirche verwirklichen. Dies führte zu einem neuen Kir-
chentyp – dem der unierten Kirchen. Begünstigt wurde der Prozess auch 
durch die Tatsache, dass mit der Aufklärung die Bedeutung der konfes-
sionellen Lehrunterschiede von vielen Gläubigen als nicht mehr zeitgemäß 
empfunden wurde und Unionsbestrebungen von Theologen wie Friedrich 
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Danıel Ernst Schleiermacher (1768—1834) gefördert und theolog1isc urch-
aC wurden. Letztlich l1ehen die Un onskıirchen Jedoch obrigkeıitsstaatlı-
che ründungen mıt prımär admınıstratıven Zwecksetzungen. ugle1c führ-
ten ein1ıge Unionsbestrebungen auch deutlichem Wıderstand und CUCTT

Abspaltungen In den betroffenen lerritorien (Z die It-Lutheraner In TEU-
Ben Oder die E.vangelısch-Lutherische 1IrC In Baden)

Als e1ispie. elner Olchen VON der Obrigkeıt durchgeführten Union ann
die preußische gelten: In Preußen das Könıgshaus bereıts ge1t 613
formiert, die Untertanen Neben Jedoch weıtgehend Iutherisch TSt als 815
mıt dem Wilıener Kongress Preußen beträchtliche Gieblete 1mM Westen dazu-
CWAaNhNl, umfasste das Staatsgebiet U  - auch rößere reformıert
Gieblete Im Zuge des Keformationsjubiläums VON 817 kam Z£UT Unon:
Öön1ıg Friedrich Wılhelm 111 rmef 1 utheraner und Reformierte auf, Re-
formationstag geme1insam Abendmahl tfejern und 1e ß zudem ıne eIN-
heıitliche (Gottesdienstordnung auf der rundlage eilner VON ıhm entworfenen
Agende Berlıner Dom einführen. Fın ehrkonsens wurde nıcht vorgelegt,
und auch die Agende konnte ächendeckend 1IUT In einer Komprom1ssform
mıt Varıationsmöglichkeiten durchgesetzt werden. Im TE 821 wurde dıe
E.vangelısche 1IrC In Preußen gegründet. Da die (1g meıl1nden selhst Jedoch
iıhre JE konfessionelle Prägung behilelten, 1St diese 1IrC als ıne verwal-
tungsunıierte Unıion bezeichnen. Mıiıt Ende des Landesherrlichen Kırchen-
regıments nNannte siıch die Kırche E.vangelısche Kırche der altpreußıschen
Union und umfasste die Provinzialkırchen: stpreußen, Westpreußen, Tan-
denburg, Pommern, Posen, Schlesıien, TOVINZ Sachsen, R heinland und West-
alen ach dem / weıten Weltkrieg befand siıch eın Drittel des lerr1ito-
MUumMS der altpreußıschen Union auf polnıschem (Gieblet e verbleibenden
Provinzialkırchen westlich der ()der-Ne1ße-L1inıie etahlıerten siıch als selhst-
ständiıge Landeskırchen (Evangelısche Kırche In Berlın-Brandenburg, Van-
gelısche Kırche G’reifwald, E, vangelısche Kırche des Giörlıtzer ırchenkre1i-
5CH, E, vangelische Kırche Kırchenproviınz Sachsen, E, vangelıische 1IrC 1mM
einlanı und E, vangelische 1IrC VON Westfalen) und gründeten 053 den
Kırchenbund E.vangelısche Kırche der Unılon. Ihesem Irat ’ /0 noch dıe
E.vangelısche Landeskırche Anhalt be1i

Von den verwaltungsunierten sınd dıe bekenntnis- bzw konsensunilerten
Kırchen untersche1i1den. Hıer sınd die Kırchen In en und der alz
CN e E, vangelische Kırche der alz (Protestantische Landeskırche
geht zurück auf dıe tejerliche erein1gung VON 1 utheranern und RKeformierten

Advent S18 In der damalıgen erein1gungsurkunde WIT| erklärt,
„„dass der wıirkliıchen erein1gung beıider Konfessionen In ehre, KRI1tus, KIr-
chenvermögen und Kırchenverfassung durchaus nıchts Wesentliches 1M
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Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834) gefördert und theologisch durch-
dacht wurden. Letztlich blieben die Unionskirchen jedoch obrigkeitsstaatli-
che Gründungen mit primär administrativen Zwecksetzungen. Zugleich führ-
ten einige Unionsbestrebungen auch zu deutlichem Widerstand und neuen 
Ab spaltungen in den betroffenen Territorien (z. B. die Alt-Lutheraner in Preu-
ßen oder die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden).

Als Beispiel einer solchen von der Obrigkeit durchgeführten Union kann 
die preußische gelten: In Preußen war das Königshaus bereits seit 1613 re-
formiert, die Untertanen blieben jedoch weitgehend lutherisch. Erst als 1815 
mit dem Wiener Kongress Preußen beträchtliche Gebiete im Westen dazu-
gewann, umfasste das Staatsgebiet nun auch größere reformiert gepräg te 
Gebiete. Im Zuge des Reformationsjubiläums von 1817 kam es zur Union: 
König Friedrich Wilhelm III. rief Lutheraner und Reformierte auf, am Re-
formationstag gemeinsam Abendmahl zu feiern und ließ zudem eine ein-
heitliche Gottesdienstordnung auf der Grundlage einer von ihm entworfenen 
Agende am Berliner Dom einführen. Ein Lehrkonsens wurde nicht vorgelegt, 
und auch die Agende konnte flächendeckend nur in einer Kompromissform 
mit Variationsmöglichkeiten durchgesetzt werden. Im Jahre 1821 wurde die 
Evangelische Kirche in Preußen gegründet. Da die Gemeinden selbst je doch 
ihre je konfessionelle Prägung behielten, ist diese Kirche als eine ver wal-
tungsunierte Union zu bezeichnen. Mit Ende des Landesherrlichen Kir chen-
regiments nannte sich die Kirche Evangelische Kirche der altpreußischen 
Union und umfasste die Provinzialkirchen: Ostpreußen, Westpreußen, Bran-
denburg, Pommern, Posen, Schlesien, Provinz Sachsen, Rheinland und West-
falen. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich ca. ein Drittel des Territo-
riums der altpreußischen Union auf polnischem Gebiet. Die verbleibenden 
Provinzialkirchen westlich der Oder-Neiße-Linie etablierten sich als selbst-
ständige Landeskirchen (Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, Evan-
gelische Kirche Greifwald, Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchenkrei-
ses, Evangelische Kirche Kirchenprovinz Sachsen, Evangelische Kirche im 
Rheinland und Evangelische Kirche von Westfalen) und gründeten 1953 den 
Kirchenbund Evangelische Kirche der Union. Diesem trat 1970 noch die 
Evangelische Landeskirche Anhalt bei.

Von den verwaltungsunierten sind die bekenntnis- bzw. konsensunierten 
Kirchen zu unterscheiden. Hier sind die Kirchen in Baden und der Pfalz zu 
nennen. Die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) 
geht zurück auf die feierliche Vereinigung von Lutheranern und Reformier ten 
am 1. Advent 1818. In der damaligen Vereinigungsurkunde wird erklärt, 
„dass der wirklichen Vereinigung beider Konfessionen in Lehre, Ritus, Kir-
chenvermögen und Kirchenverfassung durchaus nichts Wesentliches im 
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Wege stehe e protestantisch-evangelisch-christliche 1IrC hält dıe all-
gemeıinen 5Symbola und dıe be1 den getlrennten protestantischen Konfess10-
TICTHT gebräuchlıchen symbolıschen Bücher In gebührender Achtung, erkennt
jedoch keinen andern Glaubensgrund noch Lehrnorm als alleın die heilıge
chrıft“ ( Verfassungsurkunde, Art und Art Ahbhs 1L) Eın Vergleich der
enGrundordnung der E, vangelıschen Landeskırche en mi1t der KIr-
chenordnung der E.vangelıschen Kırche 1mM R heinland ann den nterscAhle|
zwıschen Bekenntnis- und Verwaltungsunion nochmals verdeutlichen. e
A4dIiıSCcCHNe 1IrC beschreıibht siıch folgendermaßen: „51e anerkennt, gebunden

dıe Unionsurkunde VON 821 namentlıch und ausdrücklich das Augs-
burger Bekenntnis als das gemeinsame tundbekenntniıs der Kırchen der Re-
tormatıon SOWIE den kleinen Katech1smus Luthers und den He1idelberger Ka-
techısmus nebene1nander, abgesehen VON denjenıgen Katechıismusstücken,
dıe Sakramentsauffassung der Unionsurkunde In Wıderspruch stehen“
(Grundordnung, OTSPIUC Ahbhs In der Un onsurkunde VON 821 dıe
Abendmahlslehre NCLUL tormuhert worden. Darüber hınaus wurden Liturgie
und Kırchengemeindeordnung vereinheıtlhcht. Im nNierscAle!: dieser be-
kenntnisunlerten Verfassung hält dıe rheinısche Kırchenordnung tfest e
(1g meıl1nden folgen „entweder dem Iutherischen Oder dem reformıerten Be-
kenntnis Oder dem (jegmeınsamen beider Bekenntnisse. e vangelı-
sche 1IrC 1mM R heinland pPHEeS die irchengemeı1nschaft der In iıhr verbun-
denen GGemeı1inden, WODeEeL 1E€ den Bekenntnisstand ihrer (1g meıl1nden achtet
und der Entfaltung des kırchlichen Lebens gemä. i1hrem Bekenntnisstand
aum gewährt. /Zum Lhenst Wort In e1lner (je meınde ann 1IUT berufen
werden, WCT den Bekenntnisstand der (jemelnde anerkennt. uch be1 gele-
gentlichem Lhenst Wort 1st der Bekenntnisstand der (ijemelnde achten.
e Verwaltung der Sakramente geschieht In den (je meınden gemäß i1hrem
Bekenntnisstand“ (Kırchenordnung, Art und 3)

Grundlegende Fragen der JIheologıe und des kırchlichen Lebens nehmen
dıe unlerten Landeskırchen heute Urc die Unıion E, vangelıischer Kırchen In
der EK  — geme1insam wahr e ULEK 1st 2003 AUS der E, vangelıschen
1IrC der Union und der Arnoldshalner Konferenz” hervorgegangen und hat
inshbesondere olgende ufgaben wahrzunehmen: 751 grundlegende theolog1-
sche Gespräche und Arbeıten den gemeiınsamen Bekenntnissen und Fra-

DIie 1967 gegründete Arnoldshaıiner Konferenz verschrieh sıch dem 1  og der
reformilerten und unierten 1andeskırchen untereinander und mıt der SOWIE
der Örderung der Fınheıit NNeT! der EKD en den Kırchen der EK  — gehörten

AKT uch dıe Landeskırchen aden, Bremen, Hessen und Nassau, Kurhessen-
aldeck., 1PPE, enburg, al7z und dıe Evangelisch-reformierte Kırche
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Wege stehe. Die protestantisch-evangelisch-christliche Kirche hält die all-
gemei nen Symbola und die bei den getrennten protestantischen Konfessio-
nen gebräuchlichen symbolischen Bücher in gebührender Achtung, erkennt 
jedoch keinen andern Glaubensgrund noch Lehrnorm als allein die heilige 
Schrift“ (Verfassungsurkunde, Art. 2 und Art. 3 Abs. 1). Ein Vergleich der 
aktuellen Grundordnung der Evangelischen Landeskirche Baden mit der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland kann den Unterschied 
zwischen Bekenntnis- und Verwaltungsunion nochmals verdeutlichen. Die 
badische Kirche beschreibt sich folgendermaßen: „Sie anerkennt, gebunden 
an die Unionsurkunde von 1821 […], namentlich und ausdrücklich das Augs-
burger Bekenntnis als das gemeinsame Grundbekenntnis der Kirchen der Re-
formation sowie den kleinen Katechismus Luthers und den Heidelberger Ka-
techismus nebeneinander, abgesehen von denjenigen Katechismusstü cken, 
die zur Sakramentsauffassung der Unionsurkunde in Widerspruch stehen“ 
(Grundordnung, Vorspruch Abs. 4). In der Unionsurkunde von 1821 war die 
Abendmahlslehre neu formuliert worden. Darüber hinaus wurden Liturgie 
und Kirchengemeindeordnung vereinheitlicht. Im Unterschied zu dieser be-
kenntnisunierten Verfassung hält die rheinische Kirchenordnung fest: Die 
Gemeinden folgen „entweder dem lutherischen oder dem reformierten Be-
kenntnis oder dem Gemeinsamen beider Bekenntnisse. […] Die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland pflegt die Kirchengemeinschaft der in ihr verbun-
denen Gemeinden, wobei sie den Bekenntnisstand ihrer Gemeinden achtet 
und der Entfaltung des kirchlichen Lebens gemäß ihrem Bekenntnisstand 
Raum gewährt. Zum Dienst am Wort in einer Gemeinde kann nur berufen 
werden, wer den Bekenntnisstand der Gemeinde anerkennt. Auch bei gele-
gentlichem Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der Gemeinde zu achten. 
Die Verwaltung der Sakramente geschieht in den Gemeinden gemäß ihrem 
Bekenntnisstand“ (Kirchenordnung, Art. 2 und 3).

Grundlegende Fragen der Theologie und des kirchlichen Lebens neh men 
die unierten Landeskirchen heute durch die Union Evangelischer Kir chen in 
der EKD (UEK) gemeinsam wahr. Die UEK ist 2003 aus der Evangelischen 
Kirche der Union und der Arnoldshainer Konferenz9 hervorgegangen und hat 
insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen: „1. grund legende theologi-
sche Gespräche und Arbeiten zu den gemeinsa men Bekenntnissen und zu Fra-

9 Die 1967 gegründete Arnoldshainer Konferenz (AKf) verschrieb sich dem Dialog der 
reformierten und unierten Landeskirchen untereinander und mit der VELKD sowie 
der Förderung der Einheit innerhalb der EKD. Neben den Kirchen der EKU gehörten 
zur AKf auch die Landeskirchen Baden, Bremen, Hessen und Nassau, Kurhessen-
Waldeck, Lippe, Oldenburg, Pfalz und die Evangelisch-reformierte Kirche.
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CI der erein1gung VON Kırchen ANZULESCI und voranzutreıben; Fragen
des (Gjottesdienstes, der Liturg1k, der UOrdıinatıon, des Verständnisses VON (1e-
meı1nde, Lhenst und Amt SOWIE des kırchlichen Lebens erörtern und (iestal-
tungsvorschläge entwiıckeln; dıe G(iemennschaft innerhalb der E, vange-
ıschen 1IrC In Deutschland, der G(iemennschaft E, vangelıscher Kırchen In
Ekuropa und der weltweıten Okumene fördern; rechthche Kegelungen
entwerfen, Kıirchengesetze beschließen und sıch darum bemühen, dass
dA1ese möglıchst gleich qautend In den Mıtgliedskırchen umgesetzt werden“
(Grundordnung, Art Ahbhs 1) Der /Zusammenschluss Z£UT ULEK erfolgte
dem mi1t dem Zael, dıe Einheılt innerhalb der EK  — und das Selbstverständnıs
der EK als 1IrC stärken. In diesem Sinne wurden auch Verantwor-
tungsbereiche der Vorgängerorganıisationen die EK  — abgegeben und SO1-
len auch zukünftig abgegeben werden: „Dıie Unıion wırd regelmäßig prüfen,
O der Tad der /Zusammenarbeıt zwıischen der E, vangelıschen 1IrC In
Deutschlan und der Unıion ıne Aufgabenübertragung dıe E, vangelısche
1IrC In Deutschland möglıch macht‘““ (Grundordnung, Art Ahbhs 3)
e Vollkonferenz 1st das höchste tTemıuUum der ULEK Eın Präsıdium, In

dem alle Mıiıtgliedskırchen sınd, bereıtet die Sıtzung der Vollkonfe-
C117 VOT und deren Beschlüsse Das Amt der ULK hat selnen S1{t7 In
Hannover. Einrichtungen der UEr  R sınd dıe E, vangelıische Forschungsakade-
mMIıLEe SOWIE die kEuropäischen Bıbeldialoge. Das Predigerseminar Wıttenberg,
der Berlıner Dom und das Kloster 7U eiılıgengrabe sınd aufgrund 1ıh-
1ICcCT Geschichte C115 mi1t der ULK verbunden.

Innerevangelıische erständigung und gemeinsame Strukturen
In Deutschlan:

Hle Landeskırchen Deutschlands ehören der E, vangelıschen 1IrC In
Deutschlan: Ihese wurde 945 als /Zusammenschluss der luther1-
schen, reformıerten und unlerten Landeskırchen Deutschlands gegründet,
deren (Gemelminschaftsbewusstsein gerade VOT dem Hıntergrund der einN1geN-
den Erfahrungen des ırchenkampfes weıter vertiefen und (jeme1ln-
schaftsaufgaben für die Landeskırchen wahrzunehmen “ ufgrun: des

DIie acht DDR-1Landeskırchen gründeten 1969 den selbständıgen „Bund der F van-
gelıschen Kırchen In der .. ıhren kırchlichen Auftrag unter den HBe-
diıngungen des SOgenannten „real ex1ıstierenden SOz71alısmus” besser wahrnehmen
können, bıs 1991 EK  — und BE  R wıeder zusammengeführt wurden.
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gen der Vereinigung von Kirchen anzuregen und voranzutreiben; 2. Fra gen 
des Gottesdienstes, der Liturgik, der Or dination, des Verständnisses von Ge-
meinde, Dienst und Amt sowie des kirchlichen Lebens zu erörtern und Gestal-
tungsvorschläge zu entwickeln; 3. die Gemeinschaft innerhalb der Evan ge-
lischen Kirche in Deutschland, der Gemeinschaft Evangelischer Kir chen in 
Europa und der weltweiten Ökumene zu fördern; 4. rechtliche Re gelungen zu 
entwerfen, Kirchengesetze zu beschließen und sich darum zu bemühen, dass 
diese möglichst gleich lautend in den Mitgliedskirchen umge setzt werden“ 
(Grundordnung, Art. 3 Abs. 1). Der Zusammenschluss zur UEK er folgte zu-
dem mit dem Ziel, die Einheit innerhalb der EKD und das Selbst verständ nis 
der EKD als Kirche zu stärken. In diesem Sinne wurden auch Verant wor-
tungsbereiche der Vorgängerorganisationen an die EKD abgegeben und sol-
len auch zukünftig abgegeben werden: „Die Union wird regelmäßig prüfen, 
ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Union eine Aufgabenübertragung an die Evangelische 
Kirche in Deutschland möglich macht“ (Grundordnung, Art. 3 Abs. 3).

Die Vollkonferenz ist das höchste Gremium der UEK. Ein Präsidium, in 
dem alle Mitgliedskirchen vertreten sind, bereitet die Sitzung der Vollkonfe-
renz vor und setzt deren Beschlüsse um. Das Amt der UEK hat seinen Sitz in 
Hannover. Einrichtungen der UEK sind die Evangelische Forschungsakade-
mie sowie die Europäischen Bibeldialoge. Das Predigerseminar Wittenberg, 
der Berliner Dom und das Kloster Stift zum Heiligengrabe sind aufgrund ih-
rer Geschichte eng mit der UEK verbunden.

4. Innerevangelische Verständigung und gemeinsame Strukturen 
 in Deutschland

Alle Landeskirchen Deutschlands gehören der Evangelischen Kirche in 
Deutsch land (EKD) an. Diese wurde 1948 als Zusammenschluss der lutheri-
schen, reformierten und unierten Landeskirchen Deutschlands gegründet, um 
deren Gemeinschaftsbewusstsein – gerade vor dem Hintergrund der einigen-
den Erfahrungen des Kirchenkampfes – weiter zu vertiefen und Gemein-
schaftsaufgaben für die Landeskirchen wahrzunehmen.10  Auf grund des un-

 10 Die acht DDR-Landeskirchen gründeten 1969 den selbständigen „Bund der Evan-
gelischen Kirchen in der DDR“ (BEK), um ihren kirchlichen Auftrag unter den Be-
dingungen des sogenannten „real existierenden Sozialismus“ besser wahrnehmen zu 
können, bis 1991 EKD und BEK wieder zusammengeführt wurden.



LIVER SOM UEFEG140

terschriedlichen Bekenntnistandes ihrer Gil1iedkirchen konstitulerte siıch dıe
EK  — zunächst als Kırchenbund Mıt der Verabschiedung der Leuenberger
Konkordie 1mM Jahre 0/3 (sıehe en konnte die VO Kanzel- und end-
mahlsgeme1nschaft unfer en Landeskırchen etrreicht und damıt auch dıe
EK  — als irchengemeı1nschaft verstanden werden: „Dıie E, vangelische 1IrC
In Deutschlan: 1St dıe (emennschaft ihrer lutherıischen, reformıerten und
unlıerten G'ille  ırchen. S1e versteht siıch als Teıl der einen 1IrC Jesu Christi
S1e achtet dıe Bekenntnisgrundlagen der Gillie  ırchen und (jeg meınden und

OIdUs, dass 1E€ 1hr Bekenntnis In Lehre, en und UOrdnung der KIr-
chen wırksam werden lassen. /Zwıischen den Gihedkirchen esteht Kırchen-
geme1inschaft 1mM Sinne der Konkordie reformatorıischer Kırchen In Europa”
(Grundordnung der EKD, Art Ahbhs und 2) Höchstes rgan der EK  — 1st
die Jährlıch agende 5 ynode, dıe Kırchengesetze beschließen und Kundge-
bungen erlassen annn In der Kırchenkonferenz rTeifen sıch die Le1iıtenden
Gelistlichen und Juristen der Gliedkıiırchen, über dıe gemeinsamen An-
lLegen der Giliedkirchen beraten. € tTemlen wählen den uUunTiIZzeNn-
köpfigen RKaft der EKD, der die EK  — leıtet, verwaltet und nach außen vertritt.
Das Kırchenamt der EK hat selinen S1{t7 In Hannover.

urch seine Mıtgliedschaft In e1lner Kırchengemeinde und einer Lan-
EesSKIrCHE schö Jedes Kırchenmitglie zugle1c auch der EK  — (vgl
Grundordnung der EKD, Art Ahbhs 4) Da zudem alle Landeskırchen unfer-
einander In Kırchengemeinschaft stehen, siıch dıe Kırchenmitgliedschaft
eINESs Kırchenmıitglieds be1 einem Wohn- und auch Landeskırchenwechsel
automatısch tort Für den Vorgang, dass 1ne reformıerte Christin AUS

en Urc den mzug nach achsen ohne iıhr utun evangelısch-luthe-
sch wird, hat sıch der Begr1ff „Möbelwagenkonversion” eingebürgert.

Das Verhältnıis und die gegense1lt1ige Zuordnung der konfessionellen Bün-
de und der EK  — wurden Jedoch In deren Entstehungszeıt nıcht Hau C
regelt. In den etzten Jahrzehnten gab daher Bestrebungen, diese Ver-
hältnısbestiımmung aren und zudem die /Zusammenarbeiıt zwıschen
EKD, und ULK stärken. Eın chrıtt hın e1lner ENSCICH KO-
operatıon der dre1 glıedkıirchlichen /Zusammenschlüsse 1st das sogenannte
Verbindungsmodell, das 2007 In Ta LITal Mıiıt Begınn des ahres 2018
kommt welteren Veränderungen: SO werden siıch die Amter der
und der ULK In das Kırchenamt der EK hınelin auNNösen und zukünftig
Amtshbereiche innerhalb des Kırchenamtes der EK SeIN. Es 1St die Off-
NUNS, dass mi1t diesem chriıtt die dre1 glıedkirchliıchen /Zusammenschlüsse
iıhre Jeweıilıgen Expertisen gegenseılt1g besser nNnutfzen ohne iıhre konfessionel-
len DEZL  a verheren.
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terschiedlichen Bekenntnistandes ihrer Gliedkirchen  konstitu ierte sich die 
EKD zunächst als Kirchenbund. Mit der Verabschiedung der Leuenberger 
Konkordie im Jahre 1973 (siehe oben) konnte die volle Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft unter allen Landeskirchen erreicht und damit auch die 
EKD als Kirchengemeinschaft verstanden werden: „Die Evangelische Kirche 
in Deutschland ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und 
unierten Gliedkirchen. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. 
Sie achtet die Bekenntnisgrundlagen der Gliedkirchen und Gemeinden und 
setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und Ordnung der Kir-
chen wirksam werden lassen. Zwischen den Gliedkirchen besteht Kir chen-
gemeinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in  Europa“ 
(Grundordnung der EKD, Art. 1 Abs. 1 und 2). Höchstes Organ der EKD ist 
die jährlich tagende Synode, die Kirchengesetze beschließen und Kund ge-
bungen erlassen kann. In der Kirchenkonferenz treffen sich die Leitenden 
Geistlichen und Juristen der Gliedkirchen, um über die gemeinsamen An-
liegen der Gliedkirchen zu beraten. Beide Gremien wählen den fünfzehn-
köpfigen Rat der EKD, der die EKD leitet, verwaltet und nach außen vertritt. 
Das Kirchenamt der EKD hat seinen Sitz in Hannover.

Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und einer Lan-
deskirche gehört jedes Kirchenmitglied zugleich auch der EKD an (vgl. 
Grundordnung der EKD, Art. 1 Abs. 4). Da zudem alle Landeskirchen unter-
einander in Kirchengemeinschaft stehen, setzt sich die Kirchenmitgliedschaft 
eines Kirchenmitglieds bei einem Wohn- und auch Landeskirchenwechsel 
automatisch fort. Für den Vorgang, dass z. B. eine reformierte Christin aus 
Emden durch den Umzug nach Sachsen ohne ihr Zutun evangelisch-luthe-
risch wird, hat sich der Begriff „Möbelwagenkonversion“ eingebürgert.

Das Verhältnis und die gegenseitige Zuordnung der konfessionellen Bün-
de und der EKD wurden jedoch in deren Entstehungszeit nicht genau ge-
regelt. In den letzten Jahrzehnten gab es daher Bestrebungen, diese Ver-
hält nis bestimmung zu klären und zudem die Zusammenarbeit zwischen 
EKD, VELKD und UEK zu stärken. Ein Schritt hin zu einer engeren Ko-
ope ration der drei gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ist das  sogenannte 
Verbindungsmodell, das 2007 in Kraft trat. Mit Beginn des Jahres 2018 
kommt es zu weiteren Veränderungen: So werden sich die Ämter der VELKD 
und der UEK in das Kirchenamt der EKD hinein auflösen und zukünftig 
Amtsbereiche innerhalb des Kirchenamtes der EKD sein. Es ist die Hoff-
nung, dass mit diesem Schritt die drei gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
ihre jeweiligen Expertisen gegenseitig besser nutzen ohne ihre konfessionel-
len Spezifika zu verlieren.
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Ökumenische Beziehungen

Einigungsmodell
In ıhren Öökumenıischen Beziıehungen geben die deutschen Landeskırchen ]E-
NCTI1 Einıgungsmodell den Vorzug, das auch iıhrer (jemennschaft untereıin-
ander eführt hat dem Oodell der „Kirchengemeinschaft Wort und N a-
krament‘“, W1IE In der Leuenberger Konkordie AUS dem = 0'/3 selnen
Ausdruck tfand I es machen sowohl e1in Votum des Rates der EK  — AUS dem
= 2001 als auch e1in Positionspapiler der Kırchenleitung der VON

2004 * EeuUulc Entsprechen he1ßt 1mM EKD- lext „DIie Erklärung und
Verwirkliıchung VON Kırchengemeinschaft 1st AUS evangelıscher 1C das Ziel
Öökumenıschen andelns  .“ (Kırchengemeinschaft, 15) Für diese Kırchen-
gemeınnschaft sınd e1 CHAaU jene WEe1 Krıiterien erforderlıch, dıe auch dıe
1IrC 1mM Allgemeıinen konstituleren: Einheılt 1st egeben, immer 1111A0

übereinstimmt, dass das E vangelıum eın elehrt und die Sakramente recht
verwaltet werden. Entsprechen hält das VELKD-Dokument test „Jede
sätzlıche edingung Ware 1Ne grundsätzlıche Preisgabe des Ilutherischen
Verständn1isses VON auDenNs- und Kırchenkonstitution“ (Ökumene, 9) FE1InNn-
heıt, irchengemeınschaft, annn W1IE auch dıe Entstehung der 1IrC
selhest immer 1IUT (jottes Werk SeIN. S1e ann emnach nıemals Urc die
Kırchen selhest hergeste. werden. 1eImenr WIT| 1E als konstatiert.
Wenn Kırchen also erkennen, dass zwıschen iıhnen e1in geme1insames Ver-
ständnıs des E vangelıums herrscht, dann mMuUsSsen 1E dem auch adurch Rech-
HNUNS dass 1E€ untereinander irchengeme1nschaft erklären und prak-
H17zieren.

e1 1st allerdings beachten, dass diese irchengemeı1nschaft 1IUT VCI-

antwortlich gestaltet werden kann, „ WE die Kırchen 1hr Verständnis des
E vangelıums auch 1mM edium der TE geme1insam arlegen und entfal-
ten  .“ (Kırchengemeinschaflt, 9) Das „consentire de doctrina evangeln” AUS

V ITI Oordert 1ne dogmatische Basısverständigung. Das E1uinıgungsmodell
SCHAhLIE daher dıe (iemennschaft 1mM Bekenntnis ein Bekenntnisgemeinschaft
1L1USS allerdings nıcht heıißen, dass e1| NSeliten dıieselben Bekenntnistexte
en Unterschiedliche konfessionelle Iradıtiıonen können In (jemennschaft
stehen, solange 1E€ darın übereinstiımmen, dass iıhre Unterschlede legıtime

11 Kırchengemeinschaft ach evangelıschem Verständnıs FKın 'otum zu geordneten
Mıteinander bekenntnisverschliedener Kırchen, EK  — ex{e 69/2001
Okumene ach evangelısch-lutherischem Verständnıs Posıtionspaplier der Kırchenlei-
(ung der ex{ie AUSN der 23 F)O004
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5. Ökumenische Beziehungen

Einigungsmodell

In ihren ökumenischen Beziehungen geben die deutschen Landeskirchen je-
nem Einigungsmodell den Vorzug, das auch zu ihrer Gemeinschaft unterein-
ander geführt hat: dem Modell der „Kirchengemeinschaft an Wort und Sa-
krament“, wie es in der Leuenberger Konkordie aus dem Jahr 1973 seinen 
Ausdruck fand. Dies machen sowohl ein Votum des Rates der EKD aus dem 
Jahr 200111 als auch ein Positionspapier der Kirchenleitung der VELKD von 
200412 deutlich. Entsprechend heißt es im EKD-Text: „Die Erklärung und 
Verwirklichung von Kirchengemeinschaft ist aus evangelischer Sicht das Ziel 
ökumenischen Handelns“ (Kirchengemeinschaft, 15). Für diese Kir chen-
gemeinschaft sind dabei genau jene zwei Kriterien erforderlich, die auch die 
Kirche im Allgemeinen konstituieren: Einheit ist gegeben, wo immer man 
übereinstimmt, dass das Evangelium rein gelehrt und die Sakramente recht 
verwaltet werden. Entsprechend hält das VELKD-Dokument fest: „Jede zu-
sätzliche Bedingung wäre eine grundsätzliche Preisgabe des lutherischen 
Verständnisses von Glaubens- und Kirchenkonstitution” (Ökumene, 9). Ein-
heit, d. h. Kirchengemeinschaft, kann – wie auch die Entstehung der Kirche 
selbst – immer nur Gottes Werk sein. Sie kann demnach niemals durch die 
Kirchen selbst hergestellt werden. Vielmehr wird sie als Faktum konstatiert. 
Wenn Kirchen also erkennen, dass zwischen ihnen ein gemeinsames Ver-
ständnis des Evangeliums herrscht, dann müssen sie dem auch dadurch Rech-
nung tragen, dass sie untereinander Kirchengemeinschaft erklären und prak-
tizieren.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Kirchengemeinschaft nur ver-
antwortlich gestaltet werden kann, „wenn die Kirchen ihr Verständnis des 
Evangeliums auch im Medium der Lehre gemeinsam darlegen und entfal-
ten“ (Kirchengemeinschaft, 9). Das „consentire de doctrina evangelii“ aus 
CA VII fordert eine dogmatische Basisverständigung. Das Einigungsmodell 
schließt daher die Gemeinschaft im Bekenntnis ein. Bekenntnisgemeinschaft 
muss allerdings nicht heißen, dass beide Seiten dieselben Bekenntnistexte 
haben. Unterschiedliche konfessionelle Traditionen können in Gemeinschaft 
stehen, solange sie darin übereinstimmen, dass ihre Unterschiede legitime 

 11 Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis. Ein Votum zum geordneten 
Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen, EKD Texte 69/2001.

 12 Ökumene nach evangelisch-lutherischem Verständnis. Positionspapier der Kirchenlei-
tung der VELKD, Texte aus der VELKD 123/2004.



LIVER SOM UEFEG14)

Ausformungen e1in und desselben E vangelıums Siınd. hese Erkenntnis WIT|
In den evangelıschen Kırchen me1lst mıt dem Begriff „LEinheit In versöhnter
Verschiedenheıit“ beschrieben

Fın evangelısches FEinhelitsverständnıs umfasst schheßlich auch eın C
Sstuftes Einıgungsmodell. Der bereıts etrreichte ONSENS 1L1USS siıch In eiInem
entsprechenden chriıtt auf dem Weg Z£ZUT Einheılt spiegeln. Lheser TOZESS 1st
In der Überzeugung verankert, dass Ende die Kırchen iıhre In (1Jott C
gebene Einheılt entdecken werden und siıch Kırchengemeinschaft ewähren
können.

Dialoge HH Gespräche

ber iıhre Mıtgliedschaft 1mM Okumenischen Kat der Kırchen In der
Arbeıitsgemeinschaft CArIisSThicher Kırchen Oder der Konferenz UTrOo-
päıscher Kırchen sınd die evangelıschen Landeskırchen In 1elfäl-
t1ge multilaterale Gespräche und Begegnungen eingebunden, In denen siıch
dıe unterschiedlichen Konfessionen geme1insam einbringen und In Austausch
Lrefifen In diesem multilateralen Kontextf nımmt dıe EK  — ıne bündelnde Auf-
gabe für die Landeskırchen ein e bıslang iIntensıvste Auseinandersetzung
der deutschen Landeskırchen mi1t eiInem ORK-Text hat dıe Konvergenzer-
ärung .. 1aufe, Eucharıstie und Amlt““ (BEM); das 50R Lıma-Papıier) VON

052 erfahren uch dıe ‚„„.Charta UVecumeni1ica””, VON der KEK und dem Kat
der kuropäischen römiısch-katholıschen) Bıschofskonferenzen erarbeıtet
und 2003 VON en Mıtgliedskırchen der Bundes-ACK unterzeichnet, wurde
In den deutschen Landeskırchen aufgegriffen, und dıe Leıitlinıen der arta
für eın verbindliches Öökumenıisches Mıteilinander auf den unterschliedlichsten
Ebenen wurden bearbeıtet.
en der Partızıpatıon der multilateralen Okumene Tren die ‚Va

gelıschen Kırchen aber auch ıne Reihe VON bılateralen 1alogen und (1e-
sprächen mıt den anderen Konfessionsftamılhen In Deutschland e1 WUT-

den und werden dıe Beziehungen der Landeskırchen, inshbesondere dıe der
lutherischen, den anderen Kırchen iIimmer wIieder Urc die Ergebnisse
der theologischen Dialoge des LLW beeinfusst. e 1mM Luthertum vorherrt-
chende Überzeugung, dass 1ne irchengemeı1nschaft aufgrund VON Lehr-
gesprächen erzi1elen sel, 1e ß den LW frühzeıitiger und intens1ıver als
andere weltweıte CANrıisiiiche (jemelmnschaften In bılateralen Dialoge und (1e-
präche eintreten. Dialoge werden In der ege. 1mM 1NDII1C auf 1ne zukünf-
t1ge Kırchengemeinschaft aufgenommen. Gespräche en eher den ('ha-
rakter VON Erkundungen, dıe dem gegense1ltigen Kennenlernen des anderen
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Ausformungen ein und desselben Evangeliums sind. Diese Erkenntnis wird 
in den evangelischen Kirchen meist mit dem Begriff „Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit“ beschrieben.

Ein evangelisches Einheitsverständnis umfasst schließlich auch ein ge-
stuftes Einigungsmodell. Der bereits erreichte Konsens muss sich in einem 
entsprechenden Schritt auf dem Weg zur Einheit spiegeln. Dieser Prozess ist 
in der Überzeugung verankert, dass am Ende die Kirchen ihre in Gott ge-
gebene Einheit entdecken werden und sich Kirchengemeinschaft gewähren 
können.

Dialoge und Gespräche

Über ihre Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), in der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) oder der Konferenz Euro-
päischer Kirchen (KEK) sind die evangelischen Landeskirchen in vielfäl-
tige multilaterale Gespräche und Begegnungen eingebunden, in denen sich 
die unterschiedlichen Konfessionen gemeinsam einbringen und in Austausch 
treten. In diesem multilateralen Kontext nimmt die EKD eine bündelnde Auf-
gabe für die Landeskirchen ein. Die bislang intensivste Auseinandersetzung 
der deutschen Landeskirchen mit einem ÖRK-Text hat die Konvergenzer-
klärung zu „Taufe, Eucharistie und Amt“ (BEM; das sog. Lima-Papier) von 
1982 erfahren. Auch die „Charta Oecumenica“, von der KEK und dem Rat 
der Europäischen (römisch-katholischen) Bischofskonferenzen erarbeitet 
und 2003 von allen Mitgliedskirchen der Bundes-ACK unterzeichnet, wurde 
in den deutschen Landeskirchen aufgegriffen, und die Leitlinien der Charta 
für ein verbindliches ökumenisches Miteinander auf den unterschiedlichsten 
Ebe nen wurden bearbeitet.

Neben der Partizipation an der multilateralen Ökumene führen die evan-
gelischen Kirchen aber auch eine Reihe von bilateralen Dialogen und Ge-
sprächen mit den anderen Konfessionsfamilien in Deutschland. Dabei wur-
den und werden die Beziehungen der Landeskirchen, insbesondere die der 
lutherischen, zu den anderen Kirchen immer wieder durch die Ergebnisse 
der theologischen Dialoge des LWB beeinflusst. Die im Luthertum vorherr-
schende Überzeugung, dass eine Kirchengemeinschaft aufgrund von Lehr-
gesprächen zu erzielen sei, ließ den LWB frühzeitiger und intensiver als 
andere weltweite christliche Gemeinschaften in bilateralen Dialoge und Ge-
spräche eintreten. Dialoge werden in der Regel im Hinblick auf eine zukünf-
tige Kirchengemeinschaft aufgenommen. Gespräche haben eher den Cha-
rakter von Erkundungen, die dem gegenseitigen Kennenlernen des anderen 
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di1enen. /Zurzeıt führt der LW mıt den folgenden Partnern Dialoge mıt
der römıisch-katholischen Kırche, dem RKeformierten un den Ortho-
doxen Kırchen, dem eltrat Methodistischer Kıiırchen, der Anglıkanıschen
Geme11unschaft, der Mennonitischen Weltkonferenz und demnächst auch mıt
den Pfiingstkirchen. Gespräche en mıt dem Baptıstischen unı und
mıt den Siebenten- Llags-Adventisten

Fın herausragendes rgebn1s dieser internationalen Dialoge 1St die „„Ge-
melinsame Erklärung Kechtfertigungslehre” dıe ()ktober
9099 In ugsburg tejerlich VOoO LW und VOoO Päpstlıchen Einheıltsrat unfer-
zeichnet wurde. e GER 111 ausdrtrücklich eın Wwelteres Konsensdokument
se1n, 1elmehr das bısher Erreichte undeln S1e beansprucht, aufzeigen
können, dass „eIN ONSENS In tundwahrheıten der Kechtfertigungslehre
besteht, In dessen 1C die verbleibenden Unterschlede In der Spra-
che, der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung des echt-
fertigungsverständn1sses agbar sSiınd“ (Gememlnsame Erklärung, 40) I hes
Wwiederum rlaubht der Erklärung testzustellen, dass dıe dıesbezüglıchen, C
genseltigen Lehrverurteilungen nıcht mehr rTeifen ebd 41) Es darf nıcht
verschwiegen werden, dass dıe (jemelınsame Erklärung unfer evangelıschen
1heologieprofessoren In Deutschland 71 Teıl eftigen Wiıderspruch erıfah-
IC hat ugle1c 1St aber festzuhalten, dass mi1t dem Dokument 7U C 1 S-

ten MaIl und bıslang 7U einz1gen Mal einem OTNZ1e rezıplerten
Dokument mıt der römıisch-katholischen Kırche gekommen ist em hat
dıe GER mıttlerweıle 1ne große Breitenwirkung wrfahren 2006 chloss siıch
der Methodistische Einheıltsrat der GER 2017 unterschrieh schheßlich
die Weltgemeiuinschaft Reformierter Kırche 1ne Assoz11erungsstellungnah-
I1 und auch dıe Anglıkanısche (emennschaft st1immte den nhalten der GER

Fın zweıter Dialog des LW SOl Erwähnung en Mıiıt den Mennonıiten,
den ge1istlıchen Nachfahren der JTäuferbewegung, gelang e 9 das leidvolle
Erbe der Verfolgungen der „ J1 äufer‘ aufzuarbeıten. Am Ende eINES mehr; ah-
rngen Dialogs stand 1ne TTT verfasste Beschreibung der geme1nsa-
111 Geschichte Auf dieser rundlage tormuherte die 11 Vollversammlung
des LLW In Stuttgart 2010 ıne vVergebungsbıitte die Mennonitische Welt-
geme1inschaft angesichts der historischen Miıttäterschaft be1 der Verfolgung
der ] äufer em verpflichteten siıch die 1 utheraner einer Neuiinterpreta-
on der Bekenntnisschriften 1mM Laichte dieser Schuldgeschichte. e Öffent-
hhıchkeitswırksame vVergebungsbıitte üUhrte In Deutschland auf Okaler
ene e1lner erneutfen Beschäftigung und Aufarbeıitung der ] äuferver-
folgungen. Besonders die E, vangelische Kırche In Mıtteldeutschland hat siıch
diesem ema besonders AUNSCHOIMNINCN. SO tfand 2012 anlässliıch der
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dienen. Zurzeit führt der LWB mit den folgenden Partnern Dialoge: mit 
der römisch-katholischen Kirche, dem Reformierten Weltbund, den ortho-
doxen Kirchen, dem Weltrat Methodistischer Kirchen, der Anglikanischen 
Gemeinschaft, der Mennonitischen Weltkonferenz und demnächst auch mit 
den Pfingstkirchen. Gespräche finden mit dem Baptistischen Weltbund und 
mit den Siebenten-Tags-Adventisten statt.

Ein herausragendes Ergebnis dieser internationalen Dialoge ist die „Ge-
meinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GER), die am 31. Oktober 
1999 in Augsburg feierlich vom LWB und vom Päpstlichen Einheitsrat unter-
zeichnet wurde. Die GER will ausdrücklich kein weiteres Konsensdokument 
sein, vielmehr das bisher Erreichte bündeln. Sie beansprucht, aufzeigen zu 
können, dass „ein Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre 
besteht, in dessen Licht die […] verbleibenden Unterschiede in der Spra-
che, der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung des Recht-
fertigungsverständnisses tragbar sind“ (Gemeinsame Erklärung, § 40). Dies 
wiederum erlaubt der Erklärung festzustellen, dass die diesbezüglichen, ge-
genseitigen Lehrverurteilungen nicht mehr treffen (ebd. § 41). Es darf nicht 
verschwiegen werden, dass die Gemeinsame Erklärung unter evangelischen 
Theologieprofessoren in Deutschland zum Teil heftigen Widerspruch erfah-
ren hat. Zugleich ist aber festzuhalten, dass es mit dem Dokument zum ers-
ten Mal – und bislang zum einzigen Mal – zu einem offiziell rezipierten 
Dokument mit der römisch-katholischen Kirche gekommen ist. Zudem hat 
die GER mittlerweile eine große Breitenwirkung erfahren: 2006 schloss sich 
der Methodistische Einheitsrat der GER an. 2017 unterschrieb schließlich 
die Weltgemeinschaft Reformierter Kirche eine Assoziierungsstellung nah-
me, und auch die Anglikanische Gemeinschaft stimmte den Inhalten der GER 
zu. 

Ein zweiter Dialog des LWB soll Erwähnung finden. Mit den Mennoniten, 
den geistlichen Nachfahren der Täuferbewegung, gelang es, das leidvolle 
Erbe der Verfolgungen der „Täufer“ aufzuarbeiten. Am Ende eines mehrjäh-
rigen Dialogs stand eine zusammen verfasste Beschreibung der gemeinsa-
men Geschichte. Auf dieser Grundlage formulierte die 11. Vollversammlung 
des LWB in Stuttgart 2010 eine Vergebungsbitte an die Mennonitische Welt-
gemeinschaft angesichts der historischen Mittäterschaft bei der Verfolgung 
der Täufer. Zudem verpflichteten sich die Lutheraner zu einer Neuinterpre ta-
tion der Bekenntnisschriften im Lichte dieser Schuldgeschichte. Die öffent-
lichkeitswirksame Vergebungsbitte führte in Deutschland v. a. auf lokaler 
Ebene zu einer erneuten Beschäftigung und Aufarbeitung der Täufer ver-
folgungen. Besonders die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat sich 
diesem Thema besonders angenommen. So fand z. B. 2012 anlässlich der 
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O00-Ja  e1er VON St Blası1 auch eın Bußgottesdienst In dem
die AUS stammenden ] äufer (u Barbara Unger) erinnert wurde, dıe
530 In Kloster Reinhardsbrunn hıngerichtet worden WAICT

In Deutschlan: hatte bereıts 15 TE VOT der Stuttgarter vVergebungsbıitte
eın Dialog zwıischen der und der Arbeıitsgemeinscha Mennonıiti1-
scher GGemeıinden, dessen Ergebnisse VON en Landeskırchen übernommen
wurden, Z£UT eucharıstischen (jastfreundschaft eführt. In WEe1 (jottesdiens-
ten (Je einer nach Iutherischer und mennonıtischer rdnung wurde 996 dıe
gegenseltLge Einladung tejerlich siıchthbar emacht. In beiıden (ijottesdiensten
wurden die Ergebnisse der Gespräche In elner lıturg1ischen Kurzfassung be-
kräftigt, VOT (iJott die gegense1lt1ge Schuld ekannt und Vergebung erhbeten.

arubDer hinaus halten evangelısche Landeskırchen Intensıve Kontakte mi1t
der E, vangelısch-methodistischen ırche, mıt der 1E ebenfalls nach 1N-
tensıven Lehrgesprächen ge1t 0S / In voller Kırchengemeinschaft stehen.
e ofNnzıelle rklärung VON Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft In der
ürnberger St LOrenzkırche nahm VOLWER?, W ASs zehn Jahre später auf ‚UT O-

päıscher ene erreicht wurde: die UuTlnahme der methodistischen Kırchen
In dıe (emennschaft E.vangelıscher Kırche In Europa.
e Kontakte mıt der Kırche VON England pPHEeS die EK  — über die

Meıben-Kommıissıon, dıe siıch einmal jJährlıc abwechselnd In
Deutschlan und England rundlage der Beziehungen 1st dıe Me1ıßener
rklärung VON 1985, Urc deren Annahme die beteilıgten Kırchen In einer
begrenzten iırchengemeı1nschaft stehen: S1e erkennen sıch eilinander als KIr-
chen Cl} esteht wechselseıitige eucharıstische (Gastfreundschaft, dıe Am-
ter sınd anerkannt, allerdings aufgrund der bestehenden Unterschliede 1mM
Verständnis des Bıschofsamtes noch nıcht voll austauschbar. e e1ben-
KOommı1ssıon hat den Auftrag, weıltere Schritte hın sıchtbarer Kırchen-
gemeınnschaft erarbeıten. Danehben verlebendigt 1Ne VON Partner-
schaften anglıkanıschen IHÖö7esen und (jeg meınden dıe bereıts bestehende
(Giemeninschaft.

Der rtrag theologischer Gespräche der mıt dem Katholischen
Biıstum der Alt-Katholiken In Deutschlan: ührte 085 Z£ZUT „ vereinbarung
über ıne gegenseltLge Einladung Z£ZUT Teilnahme der Feler der Eucharıs-
..  ti1e”, der siıch nehben dem Alt-Katholischen Bıstum und der auch alle
anderen Landeskırchen innerhalb der EK  — anschlossen. e kleine chriıft
„Hände-Keıichung. E, vangelısche und alt-katholische (1g meıl1nden Öökumeniısch
unterwegs” Aulfl., Oonn gewährt einen 1NDLLC W ASs auf rundlage
der Vereinbarung VON 085 bereıts Jetzt gelebter Okumene zwıischen den
beıden Kırchen möglıch ist arubDer hinaus en e1| Kırchen Jüngst
einen „Vertrag Z£UT gegenseltigen Zulassung 7U Patenamt und Z£UT gegeNSEN-
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900-Jahrfeier von Zella St. Blasii auch ein Bußgottesdienst statt, in dem an 
die aus Zella stammenden Täufer (u. a. Barbara Unger) erinnert wurde, die 
1530 in Kloster Reinhardsbrunn hingerichtet worden waren.

In Deutschland hatte bereits 15 Jahre vor der Stuttgarter Vergebungsbitte 
ein Dialog zwischen der VELKD und der Arbeitsgemeinschaft Mennoniti-
scher Gemeinden, dessen Ergebnisse von allen Landeskirchen übernommen 
wurden, zur eucharistischen Gastfreundschaft geführt. In zwei Gottesdiens-
ten (je einer nach lutherischer und mennonitischer Ordnung) wurde 1996 die 
gegenseitige Einladung feierlich sichtbar gemacht. In beiden Gottesdiensten 
wurden die Ergebnisse der Gespräche in einer liturgischen Kurzfassung be-
kräftigt, vor Gott die gegenseitige Schuld bekannt und Vergebung erbeten.

Darüber hinaus halten evangelische Landeskirchen intensive Kontakte mit 
der Evangelisch-methodistischen Kirche, mit der sie – ebenfalls nach in-
tensiven Lehrgesprächen – seit 1987 in voller Kirchengemeinschaft stehen. 
Die offizielle Erklärung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft in der 
Nürnberger St. Lorenzkirche nahm vorweg, was zehn Jahre später auf euro-
päischer Ebene erreicht wurde: die Aufnahme der methodistischen Kirchen 
in die Gemeinschaft Evangelischer Kirche in Europa.

Die Kontakte mit der Kirche von England pflegt die EKD über die so-
genannte Meißen-Kommission, die sich einmal jährlich abwechselnd in 
Deutschland und England trifft. Grundlage der Beziehungen ist die Meißener 
Erklärung von 1988, durch deren Annahme die beteiligten Kirchen in einer 
begrenzten Kirchengemeinschaft stehen: Sie erkennen sich einander als Kir-
chen an, es besteht wechselseitige eucharistische Gastfreundschaft, die Äm-
ter sind anerkannt, allerdings aufgrund der bestehenden Unterschiede im 
Verständnis des Bischofsamtes noch nicht voll austauschbar. Die Meißen-
Kommission hat den Auftrag, weitere Schritte hin zu sichtbarer Kir chen-
gemeinschaft zu erarbeiten. Daneben verlebendigt eine Fülle von Part ner-
schaften zu anglikanischen Diözesen und Gemeinden die bereits bestehende 
Gemeinschaft.

Der Ertrag theologischer Gespräche der VELKD mit dem Katholischen 
Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland führte 1985 zur „Vereinbarung 
über eine gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der Eucharis-
tie“, der sich neben dem Alt-Katholischen Bistum und der VELKD auch alle 
anderen Landeskirchen innerhalb der EKD anschlossen. Die kleine Schrift 
„Hände-Reichung. Evangelische und alt-katholische Gemeinden  ökumenisch 
unterwegs“ (2. Aufl., Bonn 2017) gewährt einen Einblick, was auf Grundlage 
der Vereinbarung von 1985 bereits jetzt an gelebter Ökumene zwischen den 
beiden Kirchen möglich ist. Darüber hinaus haben beide Kirchen jüngst 
 einen „Vertrag zur gegenseitigen Zulassung zum Patenamt und zur gegensei-
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tigen Anerkennung VON Fırmung/ Konfirmation“ SOWIE eın geme1insames 11-
turgisches Formular für Öökumeniıische Irauung verabschiedet.

Mıt der (rthodox1e führt die EK  — zurzeıt dre1 theologische Dialoge
mi1t dem Okumenischen Patriarchaft VON Konstantiınopel, mıt der Russıschen
ıthodoxen Kırche und mıt der RKumänischen (rthodoxen Kırche e (1e-
präche mi1t dem Moskauer Patriarchaft gehen bereıts auf das Jahr 059
rück Darüber hinaus bestehen auch Kontakte den orthodoxen Kırchen In
Deutschlan und Z£UT Kommı1ssıon der ()rthodoxen Kırchen In Deutschland
urch diese entstand 1Ne „ vereinbarung über das gemeinsame O-
rale Handeln be1 konfessionsverschledenen Eheschließungen“ Neu-
bearbeitung 201 1L)

Gespräche der mi1t dem Bund E vangelısch-Freikirchlicher (1e-
meılınden In Deutschlan: (BEFG) zeigten, dass die hnotwendigen Vorausset-
ZUNSCH für 1ne Kırchengemeinschaft mi1t den Baptısten noch nıcht erreicht
sınd olange eın geme1insames Verständnis über das akrament der auTe
erreicht 1st 2009 hatte 1ne lutherisch-baptistische Gesprächskommıiss1ion In
Bayern einen Vorschlag vorgelegt, WIE die Gegensätze In der auffrage auf-
zuhbrechen sınd und CUl LÖösungsansätzen kommen 1st Der ezep-
t1ONSPrOZESS dieses Okalen Dokumentes hat dazu geführt, dass die
und der EFG 201 7 ofNnzıielle Lehrgespräche auf natıonaler ene aufge-
OTTLTLIEN en

Aufgrund der Größenverhältnisse der Kırchen In Deutschland 1st nıcht
überraschend, dass evangelıscherseı1ts der Intens1ıvste Kontakt Z£ZUT römıisch-ka-
tholiıschen 1IrC esteht SO führen 1 utheraner und alhOo  en In Deutsch-
and se1t 976 theologische Lehrgespräche. e Ssogenannfte .„„Bılaterale
Arbeıitsgruppe“ veröffentlichte 054 das Studiendokument „Kirchengemeı1n-
schaft In Wort und Sakrament‘“. Im Jahre 2000 folgte die Studie ‚„.Commun10
Sanctorum e (iemennschaft der eilıgen”  . Der inhaltlıche ogen wurde
In diesem Dokument VON Überlegungen Z£UT kırchlichen (jemennschaft über
die rage nach dem Amt, besonders dem Papstamt, hıs hın Z£UT (jemennschaft
der eilıgen über den 1od hınaus Das Papıer hat ıne und
kontroverse IDhskussion entfacht. Im Maı 2009 en e1i Kırchen ıne
TICLIC Unı des Dialogs begonnen. e NCLC .„„Bılaterale Arbeı1itsgruppe“” WUT-

de VON den kırchenleitenden tTemlen beıder Kırchen beauftragt, siıch mıt
dem 1 hema „Anthropologıie” beschäftigen. Im Früh) ahr 201 7 egte 1E iıhr
Ahbschlussdokument „„Gott und die Ur des Menschen“ VOL. en dieser
Gesprächskommıiss1ion eEsSTE dıe einen ihrer 1SCNOTE 71 (q-
tholıca-Beauftragten, der die In Catholica-Fragen gegenüber der TO-
mıisch-katholischen 1IrC und der Offentlichkeit vertritt. uch die EK  — hat
instituthonalısıerte Kontakte Z£ZUT römıisch-katholischen Kırche Hıer 1st beson-
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tigen Anerkennung von Firmung/Konfirmation“ sowie ein gemeinsames li-
turgisches Formular für ökumenische Trauung verabschiedet.

Mit der Orthodoxie führt die EKD zurzeit drei theologische Dialoge: 
mit dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, mit der Russischen 
Orthodoxen Kirche und mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Ge-
spräche mit dem Moskauer Patriarchat gehen bereits auf das Jahr 1959 zu-
rück. Darüber hinaus bestehen auch Kontakte zu den orthodoxen Kirchen in 
Deutschland und zur Kommission der Orthodoxen Kirchen in Deutschland. 
Durch diese entstand z. B. eine „Vereinbarung über das gemeinsame pasto-
rale Handeln bei konfessionsverschiedenen Eheschließungen“ (2003, Neu-
bearbeitung 2011).

Gespräche der VELKD mit dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden in Deutschland (BEFG) zeigten, dass die notwendigen Vor aus set-
zungen für eine Kirchengemeinschaft mit den Baptisten noch nicht erreicht 
sind – solange kein gemeinsames Verständnis über das Sakrament der Taufe 
erreicht ist. 2009 hatte eine lutherisch-baptistische Gesprächskommission in 
Bayern einen Vorschlag vorgelegt, wie die Gegensätze in der Tauffrage auf-
zubrechen sind und zu neuen Lösungsansätzen zu kommen ist. Der Re zep-
tionsprozess dieses lokalen Dokumentes hat dazu geführt, dass die VELKD 
und der BEFG 2017 offizielle Lehrgespräche auf nationaler Ebene auf ge-
nommen haben.

Aufgrund der Größenverhältnisse der Kirchen in Deutschland ist es nicht 
überraschend, dass evangelischerseits der intensivste Kontakt zur rö misch-ka-
tholischen Kirche besteht. So führen Lutheraner und Katholiken in Deutsch-
land seit 1976 theologische Lehrgespräche. Die sogenannte „Bilaterale 
Arbeitsgruppe“ veröffentlichte 1984 das Studiendokument „Kirchen ge mein-
schaft in Wort und Sakrament“. Im Jahre 2000 folgte die Studie „Com munio 
Sanctorum – Die Gemeinschaft der Heiligen“. Der inhaltliche Bogen wurde 
in diesem Dokument von Überlegungen zur kirchlichen Gemeinschaft über 
die Frage nach dem Amt, besonders dem Papstamt, bis hin zur Gemeinschaft 
der Heiligen über den Tod hinaus gespannt. Das Papier hat eine lebhafte und 
kontroverse Diskussion entfacht. Im Mai 2009 haben beide Kirchen eine 
neue Runde des Dialogs begonnen. Die neue „Bilaterale Arbeitsgruppe“ wur-
de von den kirchenleitenden Gremien beider Kirchen beauftragt, sich mit 
dem Thema „Anthropologie“ zu beschäftigen. Im Frühjahr 2017 legte sie ihr 
Abschlussdokument „Gott und die Würde des Menschen“ vor. Neben dieser 
Gesprächskommission bestellt die VELKD einen ihrer Bischöfe zum Ca-
tholica-Beauftragten, der die VELKD in Catholica-Fragen gegenüber der rö-
misch-katholischen Kirche und der Öffentlichkeit vertritt. Auch die EKD hat 
institutionalisierte Kontakte zur römisch-katholischen Kirche. Hier ist beson-



LIVER SOM UEFEG146

ders der halbjährlıiıche Kontaktgesprächskreı1s des Rates der EK  — und der
Deutschen Bıschofskonferenz CNNECLL, In dem zentrale Fragen des OÖkume-
nıschen Mıteilnanders 1mM Gegenüber Staat und Gesellschaft erortfer‘ WCI -

den können. e größte Aufmerksamkeıt In der nıcht-kırchlhiche Offent-
1CNKEN! en bıslang dıe gemeinsamen SOoz1alworte unfer dem 1fe „Zur
wıirtschaftlichen und SO71alen Lage In Deutschland“ (1994) und „FÜür ıne
/Zukunft In Solıidarıtäs und Gerechtigkeit” (1997/) erfahren. ach W1IE VOT

wichtige Impulse nthält auch der erste gemeinsame exf VON EK und
Deutscher Bıschofskonferenz „„Gott 1st eın Freund des Lebens Herausfor-
derungen und ufgaben beım Schutz des Lebens“ (1989) rwähnung SOl
schhießlich das Konfessionskundliche nstitut des E, vangelıschen Bundes In
Bensheim als eın Arbeıitswerk der EK  — nden, das Urc Pub  alıonen und
Veranstaltungen der EK  — und ıhren Giliedkirchen profundes Wıssen und
UÜrıLentierung über Te und en der anderen Kırchen Z£ZUT Verfügung stellt

Schließlic en siıch dıe Vorbereitungen und die Durchführung des Re-
formations]ubiläums bzw -gedenkens 201 7 als ıne überraschende und be-
sondere Gelegenhe1l für dıe deutschen Landeskırchen erwlesen, 1hr Oku-
menısches Mıtelnander mıt der römIıisch-katholischen 1IrC vertiefen.
/Zum ersten MaIl In der Kıirchengeschichte wurde SOIC eın ubılaum 1mM Oku-
menıschen (ie1st egangen, und unzählige Veranstaltungen auf oOkaler,
tonaler und internationaler ene en ehben diesen (iJe1lst bezeugt Hıer
In Deutschlan: kamen dıe EK  — und die Deutsche Bıschofskonferenz
übereın, 201 7 geme1insam als „Chrıistusfest“ begehen Entsprechen WUT-

de 11 März 2017 In Hıldesheim e1in Okumenischer Buls- und Versöh-
nungsgottesdienst unfer der Überschrift „Erinnerung he1ilen Jesus C’hristus
bezeugen“” efelert.

International der Öökumeniıische Höhepunkt sSiıcherlich das „.Geme1ın-
S-AILIC Lutherisch-Katholische Keformationsgedenken” ()ktober 2016
In Lund und almMmOo Der Okumenische (Jjottesdienst 1mM Dom Lund
geme1insam VOoO LW und dem Päpstlichen Einheıltsrat vorbereıteft worden.
Den (ijottesdienst selhest leiıteten der Präsiıdent und der (ieneralsekretär des
LLW Bıschofr Uun1| Younan und Pir. Martın unge, SOWIE aps Franzıskus.
e Lıturgie folgte e1 den theologischen Erkenntnissen des Dialogdoku-
MENTES „ vVom Konflıkt Z£ZUT (Gememnnschaft. (je meınsames Iutherisch-katholi-
sches Keformationsgedenken 1mM Jahr O17 In dem utheraner und Kathol1-
ken erstmalsTTdie Geschichte der RKeformatıon beschreiben elche
umfassendere Ausstr.  ung das Öökumeniıische Keformationsgedenken en
kann, hat (ieneralsekretär Martın unge folgendermaßen beschrieben „In
einer Welt, In der viele Gespräche abgebrochen werden, bezeugt das (1e-
melinsame Keformationsgedenken den en Stellenwer‘ des Dialogs In
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ders der halbjährliche Kontaktgesprächskreis des Rates der EKD und der 
Deutschen Bischofskonferenz zu nennen, in dem zentrale Fragen des ökume-
nischen Miteinanders im Gegenüber zu Staat und Gesellschaft erörtert wer-
den können. Die größte Aufmerksamkeit in der nicht-kirchlichen Öf fent-
lichkeit haben bislang die gemeinsamen Sozialworte unter dem Titel „Zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland“ (1994) und „Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (1997) erfahren. Nach wie vor 
wichtige Impulse enthält auch der erste gemeinsame Text von EKD und 
Deutscher Bischofskonferenz: „Gott ist ein Freund des Lebens. Her aus for-
derungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens“ (1989). Erwähnung soll 
schließlich das Konfessionskundliche Institut des Evangelischen Bundes in 
Bensheim als ein Arbeitswerk der EKD finden, das durch Publikationen und 
Veranstaltungen der EKD und ihren Gliedkirchen profundes Wissen und 
Orientierung über Lehre und Leben der anderen Kir chen zur Verfügung stellt.

Schließlich haben sich die Vorbereitungen und die Durchführung des Re-
formationsjubiläums bzw. -gedenkens 2017 als eine überraschende und be-
sondere Gelegenheit für die deutschen Landeskirchen erwiesen, ihr öku-
menisches Miteinander mit der römisch-katholischen Kirche zu vertiefen. 
Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte wurde solch ein Jubiläum im öku-
menischen Geist begangen, und unzählige Veranstaltungen auf lokaler, na-
tionaler und internationaler Ebene haben eben diesen Geist bezeugt. Hier 
in Deutschland z. B. kamen die EKD und die Deutsche Bischofskonferenz 
überein, 2017 gemeinsam als „Christusfest“ zu begehen. Entsprechend wur-
de am 11. März 2017 in Hildesheim ein Ökumenischer Buß- und Ver söh-
nungsgottesdienst unter der Überschrift „Erinnerung heilen – Jesus Christus 
bezeugen“ gefeiert.

International war der ökumenische Höhepunkt sicherlich das „Gemein-
same Lutherisch-Katholische Reformationsgedenken“ am 31. Oktober 2016 
in Lund und Malmö. Der Ökumenische Gottesdienst im Dom zu Lund war 
gemeinsam vom LWB und dem Päpstlichen Einheitsrat vorbereitet worden. 
Den Gottesdienst selbst leiteten der Präsident und der Generalsekretär des 
LWB, Bischof Munib Younan und Pfr. Martin Junge, sowie Papst Franziskus. 
Die Liturgie folgte dabei den theologischen Erkenntnissen des Dialog doku-
mentes „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholi-
sches Reformationsgedenken im Jahr 2017“, in dem Lutheraner und Katho li-
ken erstmals zusammen die Geschichte der Reformation beschreiben. Welche 
umfassendere Ausstrahlung das ökumenische Reformationsgedenken haben 
kann, hat Generalsekretär Martin Junge folgendermaßen beschrieben: „In 
 einer Welt, in der viele Gespräche abgebrochen werden, bezeugt das Ge-
meinsame Reformationsgedenken den hohen Stellenwert des Dialogs. In 
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einer Welt, dıe Urc (jewalt und 1ege verwundet lst, erzählt die (1e-
schichte VON überwundenen Konflıkten In einer Welt, dıe siıch über dıe
Bedeutung VON (Gilauben und elıgı1on 1mM nkKlaren 1St, berichtet VON der
verwandelnden Ta und der Schönheıt UNSCIECNS gemeinsamen aubens, der

| A
UNSs mıtfühlendem Lhenst und tIröhlichem Zeugn1s efähigt

15 rufbar unter' https://de.lutheranworld.org/de/content/viele-moeglichkeiten-der-
beteiligung-21; Zugriff O17
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 einer Welt, die durch Gewalt und Kriege verwundet ist, erzählt es die Ge-
schichte von überwundenen Konflikten. In einer Welt, die sich über die 
Bedeutung von Glauben und Religion im Unklaren ist, berichtet es von der 
verwandelnden Kraft und der Schönheit unseres gemeinsamen Glaubens, der 
uns zu mitfühlendem Dienst und fröhlichem Zeugnis befähigt“.13

 13 Abrufbar unter: https://de.lutheranworld.org/de/content/viele-moeglichkeiten-der- 
beteiligung-21; Zugriff am 10. 8. 2017.


